Bekanntmachung des Thiringer Ministeriums fir Bau, Landesentwicklung und Verkehr
Uber die Einfuhrung von technischen Regeln als Technische Baubestimmungen

vom 16. Juni 2011

Aufgrund des § 3 Abs. 3 der Thiiringer Bauordnung (ThiirBO) in der Fassung vom16. Mirz
2004 (GVBIL. S. 349), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23. Mai 2011 (GVBI. S. 85), werden
die in der anliegenden Liste, Fassung September 2010, enthaltenen technischen Regeln mit den
zugehorigen Anlagen als Technische Baubestimmungen eingefiihrt. Ausgenommen sind die
Abschnitte in den technischen Regeln iiber Priifzeugnisse.

Beziiglich der in dieser Liste genannten Normen, anderen Unterlagen und technischen Anforde-
rungen, die sich auf Produkte bzw. Priifverfahren beziehen, gilt, dass auch Produkte bzw. Priif-
verfahren angewandt werden diirfen, die Normen oder sonstige Bestimmungen und / oder tech-
nische Vorschriften anderer EU-Mitgliedstaaten und weiterer Vertragsstaaten des Abkommens
vom 2. Mai 1992 iiber den Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie der Schweiz und der
Tiirkei entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit
und Gebrauchstauglichkeit gleichermallen dauerhaft erreicht wird.

Sofern fiir ein Produkt ein Ubereinstimmungsnachweis oder der Nachweis der Verwendbarkeit,
z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches
Priifzeugnis, vorgesehen ist, kann von einer Gleichwertigkeit nur ausgegangen werden, wenn
fiir das Produkt der entsprechende Nachweis der Verwendbarkeit und / oder Ubereinstim-
mungsnachweis vorliegt und das Produkt ein Ubereinstimmungszeichen trigt.

Priifungen, Uberwachungen und Zertifizierungen, die von Stellen anderer EU-Mitgliedstaaten
und weiterer Vertragsstaaten des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum sowie
der Schweiz und der Tiirkei erbracht werden, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen
aufgrund ihrer Qualifikation, Integritit, Unparteilichkeit und technischen Ausstattung Gewéhr
dafiir bieten, die Priifung, Uberwachung bzw. Zertifizierung gleichermaBen sachgerecht und
aussagekriftig durchzufiihren. Die Voraussetzungen gelten insbesondere als erfiillt, wenn die
Stellen nach Artikel 16 der Richtlinie 89/106/EWG fiir diesen Zweck zugelassen sind.

Die Bekanntmachung des Thiiringer Ministeriums fiir Bau, Landesentwicklung und Verkehr
vom 24, Juni 2010 (ThiirStAnz. 31/2010 S. 1104) wird aufgehoben.

Diese Bekanntmachung tritt am Tage nach der Ver6ffentlichung in Kraft.

Jens Meiflner

Ministerium fiir Bau, Landesentwicklung und Verkehr
Erfurt, 16. Juni 2011
Az.: 22-4142



Liste
der Technischen Baubestimmungen”
- Fassung September 2010 -
Vorbemerkungen

Die Liste der Technischen Baubestimmungen enthélt technische Regeln fiir die Planung, Bemessung und Kon-
struktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, deren Einfiihrung als Technische Baubestimmungen auf der Grund-
lage des § 3 Abs. 3 ThiirBO erfolgt. Technische Baubestimmungen sind allgemein verbindlich, da sie nach § 3
Abs. 3 ThiirBO beachtet werden miissen.

Es werden nur die technischen Regeln eingefiihrt, die zur Erfiillung der Grundsatzanforderungen des Bauord-
nungsrechts unerldBlich sind. Die Bauaufsichtsbehdrden sind allerdings nicht gehindert, im Rahmen ihrer Ent-
scheidungen zur Ausfiillung unbestimmter Rechtsbegriffe auch auf nicht eingefiihrte allgemein anerkannte Re-
geln der Technik zuriickzugreifen.

Soweit technische Regeln durch die Anlagen in der Liste gefindert oder ergiéinzt werden, gehdren auch die Ande-
rungen und Erginzungen zum Inhalt der Technischen Baubestimmungen.

Anlagen, in denen die Verwendung von Bauprodukten (Anwendungsregelungen) nach harmonisierten Normen
nach der Bauproduktenrichtlinie geregelt ist, sind durch den Buchstaben ,,E* kenntlich gemacht.

Gibt es im Teil I der Liste keine technischen Regeln fiir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
Normen und ist die Verwendung auch nicht durch andere allgemein anerkannte Regeln der Technik geregelt,
konnen Anwendungsregelungen auch im Teil IT Abschnitt 5 der Liste enthalten sein.

Europiische technische Zulassungen enthalten im Allgemeinen keine Regelungen fiir die Planung, Bemessung
und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, in die die Bauprodukte eingebaut werden. Die hierzu erfor-
derlichen Anwendungsregelungen sind im Teil IT Abschnitt 1 bis 4 der Liste aufgefiihrt.

Im Teil III sind Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bausétze, die in den Geltungsbereich von Verord-
nungen nach § 20 Abs. 4 und § 23 Abs. 2 ThiirBO fallen [zurzeit nur die Thiiringer Verordnung zur Feststellung
der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten (ThiirtWasBauPVO) vom 20. Juli 2007 (GVBL
S. 94)], aufgefiihrt.

Die technischen Regeln fiir Bauprodukte werden nach § 20 Abs. 2 ThiirBO in der Bauregelliste A bekannt ge-
macht. Sofern die in Spalte 2 der Liste aufgefiihrten technischen Regeln Festlegungen zu Bauprodukten (Pro-
dukteigenschaften) enthalten, gelten vorrangig die Bestimmungen der Bauregellisten.

Teil I: Technische Regeln flr die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer
Teile

1 Technische Regeln zu Lastannahmen 3 Technische Regeln zum Brandschutz

und Grundlagen der Tragwerksplanung 4 Technische Regeln zum Wirme- und zum
2 Technische Regeln zur Bemessung und zur Schallschutz

Ausfiihrung 4.1 Wiérmeschutz
2.1  Grundbau 4.2 Schallschutz
2.2 Mauerwerksbau 5 Technische Regeln zum Bautenschutz
2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau 5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen
2.4  Metallbau 52 Holzschutz
2.5 Holzbau 6 Technische Regeln zum Gesundheitsschutz
2.6  Bauteile 7 Technische Regeln als Planungsgrundlagen

2.7 Sonderkonstruktionen

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 iiber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der
Vorschriften fiir die Dienste der Informationsgesellschaft (Abl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt gedndert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.
18) sind beachtet.



Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
1 Technische Regeln zu Lastannahmen und Grundlagen der Tragwerksplanung
1.1 DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke
-1 - Teil 1: Juni 2002 +)
Wichten und Fldchenlasten von Baustoffen,
Bauteilen und Lagerstoffen
Teil 2 Lastannahmen fiir Bauten; Bodenkenngroflen, Wichte, | Februar 1976 *)
Reibungswinkel, Kohésion, Wandreibungswinkel
-3 - Teil 3: Mirz 2006 *)
Eigen- und Nutzlasten fiir Hochbauten
-4 - Teil 4: Mirz 2005 *
Anlage 1.1/1 Windlasten #) ThirStanz
502006, S. 2037
-5 - Teil 5: Juli 2005 ® o
Anlage 1.1/2 Schnee- und Eislasten #) ThitrStAnz
502006, S. 2037
-6 - Teil 6: Mirz 2005 *)
Anlage 1.1/5 Einwirkungen auf Silos und Fliissigkeitsbehélter
DIN-Fachbericht 140 | Auslegung von Siloanlagen gegen Staubexplosionen Januar 2005 *)
Anlage 1.1/5
9 - Teil 9: August 2003 #)
Anlage 1.1/3 AuBlergewohnliche Einwirkungen
-100 - Teil 100: Miirz 2001 +)
Anlage 1.1/4 Grundlagen der Tragwerksplanung,
Sicherheitskonzept und Bemessungsregeln
1.2 nicht besetzt
1.3 Richtlinie ETB-Richtlinie -"Bauteile, die gegen Absturz sichern" Juni 1985 *)
Anlage 1.3/1
2 Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausfiihrung
2.1 Grundbau
2.1.1 DIN 1054 Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau | Januar 2005 #)
Anlagen 2.1/7E,
2.1/8 und 2.1/9
Al -; Anderung A 1 Juli 2009
2.1.2 DIN EN 1536 Ausfithrung von besonderen geotechnischen Arbeiten Juni 1999 #)
Anlage 2.1/8 (Spezialtiefbau) — Bohrpféhle
DIN Fachbericht 129 | Richtlinie zur Anwendung von DIN EN 1536:1999-06 Februar 2005 #)
2.1.3 DIN 4026 Rammpfahle; Herstellung, Bemessung und zuldssige August 1975 *)
Anlagen 2.1/3, Belastung
2.1/10 Eund 2.3/18 E
2.1.4 DIN 4093 Baugrund; Einpressen in den Untergrund; Planung, September 1987 #)
Anlage 2.3/18 E Ausfithrung, Priifung
2.1.5 DIN 4123 Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen September 2000 #)
im Bereich bestehender Gebdude
2.1.6 DIN 4124 Baugruben und Griaben; Boschungen, Arbeitsraumbrei- | August 1981 #)

Anlage 2.1/4

ten, Verbau

*

*) s **),***), ****)’ *****) und #xkkkd) und befinden sich am Ende der Liste




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
2.1.7 DIN 4125 Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueranker; Bemes- | November 1990 #)
Anlagen 2.1/5 und sung, Ausfithrung und Priifung
2.3/18E
2.1.8 DIN 4126 Ortbeton-Schlitzwénde; Konstruktion und Ausfithrung | August 1986 *)
Anlage 2.1/6
2.1.9 DIN 4128 Verpresspfahle (Ortbeton- und Verbundpfahle) mit April 1983 #)
kleinem Durchmesser; Herstellung, Bemessung und
zuldssige Belastung
2.2 Mauerwerksbau
221 DIN 1053 Mauerwerk
Anlage 2.2/5 E
-1 - Teil I: November 1996 *)
Anlage 2.3/18 E Berechnung und Ausfithrung
Teil 3 - Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausfithrung Februar 1990 *)
4 - Teil 4: Februar 2004 *)
Fertigbauteile
-100 - Teil 100: September 2007 #)
Anlage 2.2/6 Berechnung auf der Grundlage des semiprobabilis-
tischen Sicherheitskonzepts
2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
2.3.1 DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
Anlagen 2.3/14 und
2.3/19E
-1 - Teil 1: August 2008 *)
Anlage 2.3/15 Bemessung und Konstruktion
2 - Teil 2: August 2008 #)
Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitit— Anwendungsregeln zu
DIN EN 206-1
DIN EN 206-1 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Juli 2001 *)
Herstellung und Konformitét
-1/A1 -; -; Anderung Al Oktober 2004
-1/A2 -; -; Anderung A2 September 2005 #)
-3 - Teil 3: August 2008 *)
Anlage 2.3/17 Bauausfithrung
-4 - Teil 4: Juli 2001 *)
Anlage 2.3/9 E Ergénzende Regeln fiir die Herstellung und die
Konformitét von Fertigteilen
-100 - Teil 100: Februar 2005 *)
Ziegeldecken
2.3.2u. [ nicht besetzt
2.3.3
234 DIN EN ISO 17660 Schweillen — Schweiflen von Betonstahl *)
-1 - Teil 1: Dezember 2006 #)
Anlage 2.3/20 Tragende Schweillverbindungen
2 - Teil 2: Dezember 2006 *)
Anlage 2.3/20 Nichttragende Schweiflverbindungen
2.3.5 DIN 4212 Kranbahnen aus Stahlbeton und Spannbeton; Berech- Januar 1986 *)
Anlage 2.3/4 nung und Ausfithrung
2.3.6 DIN 4232 Winde aus Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefiige — | September 1987 #)

Bemessung und Ausfiihrung




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
2.3.7 nicht besetzt
und
2.3.8
239 DIN 4213 Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus | Juli 2003 *)
Anlage 2.3/23 haufwerksporigem Leichtbeton in Bauwerken
2.3.10 DIN EN 14487-1 Spritzbeton — Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Kon- Mirz 2006 *)
formitit
DIN EN 14487-2 Spritzbeton — Teil 2: Ausfithrung Januar 2007 *)
DIN 18551 Spritzbeton — Nationale Anwendungsregeln zur Reihe Februar 2010 #)
DIN EN 14487 und Regeln fiir die Bemessung von
Spritzbetonkonstruktionen
2.3.11 Instandsetzungs- DAfStb-Richtlinie — Schutz und Instandsetzung von
Richtlinie Betonbauteilen
Anlagen 2.3/11 Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsétze | Oktober 2001 #)
und 2.3/24 E Teil 2: Bauprodukte und Anwendung Oktober 2001 *)
Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uberwa- Oktober 2001 #)
chung der Ausfiihrung
2.3.12 DIN 4233 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehértetem
Porenbeton
-2 - Teil 2: Dezember 2003 *)
Bauteile mit statisch anrechenbarer
Bewehrung; Entwurf und Bemessung
-3 - Teil 3 : Dezember 2003 *)
Wainde aus Bauteilen mit statisch nicht
anrechenbarer Bewehrung; Entwurf und Bemessung
-4 - Teil 4: Dezember 2003 *)
Anlage 2.3/22 Bauteile mit statisch anrechenbarer
Bewehrung; Anwendung in Bauwerken
-5 - Teil 5: Dezember 2003 *)
Sicherheitskonzept
2.4 Metallbau
24.1 DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender
Belastung
Teil 1 -; Berechnung und bauliche Durchbildung Mai 1980 *)
Anlage 2.4/9
-1/A1 -; -; Anderung A1 September 2002 *)
Anlagen 2.4/9 und
2.4/11
2 - Teil 2: September 2002 #)
Anlage 2.4/9 Berechnung geschweiflter Aluminiumkonstruktionen
DIN V 4113-3 - Teil 3: November 2003 *)
Anlage 2.4/9 Ausfithrung und Herstellerqualifikation
242 DIN 4119 Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke
aus metallischen Werkstoffen
Teil 1 -; Grundlagen, Ausfithrung, Priifungen Juni 1979 *)
Anlage 2.4/1
Teil 2 -; Berechnung Februar 1980 *)




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
243 DIN 4132 Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsétze fiir Berech- Februar 1981 #)
Anlage 2.4/1 nung, bauliche Durchbildung und Ausfiihrung
2.4.4 DIN 18800 Stahlbauten
-1 - Teil I: November 2008 »
Anlagen 2.4/12 und Bemessung und Konstruktion
24/15E
-2 - Teil 2: November 2008 *)
Stabilitatsfalle, Knicken von Stdben und Stabwerken
-3 - Teil 3: November 2008 #)
Stabilitétsfélle, Plattenbeulen
-4 - Teil 4: November 2008 *)
Stabilitétsfélle, Schalenbeulen
-5 - Teil 5: Mirz 2007 *)
Anlage 2.4/4 Verbundtragwerke aus Stahl und Beton —
Bemessung und Konstruktion
-7 - Teil 7: November 2008 *)
Ausfithrung und Herstellerqualifikation
245 DIN 18801 Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung September 1983 *)
Anlage 2.4/1
2.4.6 nicht besetzt
24.7 DIN 18807 Trapezprofile im Hochbau;
Teil 1 -; Stahltrapezprofile; Allgemeine Anforderungen, Juni 1987 *)
Anlagen 2.4/1, 2.4/7 Ermittlung der Tragféhigkeitswerte durch Berechnung
und 2.4/10
- 1/Al -; -, Anderung A1 Mai 2001 *)
Teil 3 -; Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis und konstruk- | Juni 1987 *)
Anlagen 2.4/1,2.4/8 tive Ausbildung
und 2.4/10
- 3/A1 -; -, Anderung A1 Mai 2001 *)
-6 -; Teil 6: Aluminium-Trapezprofile und ihre Verbindun- | September 1995 *)
Anlage 2.4/10 gen; Ermittlung der Tragfahigkeitswerte durch Berech-
nung
-8 -; Teil 8: Aluminium-Trapezprofile und ihre Verbindun- | September 1995 *)
Anlage 2.4/10 gen; Nachweise der Tragsicherheit und Gebrauchstaug-
lichkeit
-9 -; Teil 9: Aluminium-Trapezprofile und ihre Verbindun- | Juni 1998 *)
Anlage 2.4/10 gen; Anwendung und Konstruktion
2.4.8 DASt-Richtlinie 016 Bemessung und konstruktive Gestaltung von Tragwer- | Juli 1988, k)
Anlage 2.4/1 ken aus diinnwandigen kaltgeformten Bauteilen Neudruck 1992
2.4.9 DIN 18808 Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen Oktober 1984 *)
Anlage 2.4/1 unter vorwiegend ruhender Beanspruchung
2.4.10 nicht besetzt
24.11 DIN V ENV 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von April 1993 #)
Teil 1-1 Stahlbauten;
Anlage 2.4/5 Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,
Bemessungsregeln fiir den Hochbau
Richtlinie DASt-Richtlinie 103 November 1993 *) und
EEEY)

Richtlinie zu Anwendung von DIN V ENV 1993
Teil 1-1




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
2.4.12 DIN V ENV 1994 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbund- | Februar 1994 #)
Teil 1-1 tragwerken aus Stahl und Beton;
Anlage 2.4/6 Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungs-
regeln fiir den Hochbau
Richtlinie DASt-Richtlinie 104 Februar 1994 *) und
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1994 Hokk)
Teil 1-1
2.4.13 DASt-Richtlinie 007 Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Mai 1993 k)
Baustéhle
2.5 Holzbau
2.5.1 DIN 1052 Entwurf, Berechnung und Bemessung Dezember 2008 *)
Anlagen 2.5/4 E, von Holzbauwerken
2.5/8 und 2.5/10
2.5.2 DIN 1074 Holzbriicken September 2006 *)
Anlagen 2.5/8
und 2.5/9
253 DIN V ENV 1995 Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung Juni 1994 *)
Teil 1-1 von Holzbauwerken;
Anlage 2.5/2 Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,
Bemessungsregeln fiir den Hochbau
Richtlinie Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995 Februar 1995 #)
Anlagen 2.5/7 ' Teil 1-1
und 2.5/8
2.6 Bauteile
2.6.1 DIN 4121 Hingende Drahtputzdecken; Putzdecken mit Metallputz- | Juli 1978 *)
tragern, Rabitzdecken; Anforderungen fiir die Ausfiih-
rung
2.6.2 DIN EN 1337-1 Lager im Bauwesen Februar 2001 *)
Anlage 2.6/5 E - Teil 1: Allgemeine Regelungen *)
2.6.3 DIN 18069 Tragbolzentreppen fiir Wohngebéude; November 1985 *)
Anlage 2.3/18 E Bemessung und Ausfiihrung
2.6.4 DIN 18168-1 Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken — April 2007 *)
Anlage 2.6/7 E Teil 1: Anforderungen an die Ausfithrung
2.6.5 DIN 18516 AuBlenwandbekleidungen, hinterliiftet
-1 -,-; Teil 1:Anforderungen, Priifgrundsétze Juni 2010 #)
Anlage 2.6/4
und 2.6/11
-3 -,-; Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, Dezember 1999 *)
Bemessung
Teil 4 -,-; Einscheiben-Sicherheitsglas; Februar 1990 *)
Anlagen 2.6/3, 2.6/6 E | Anforderungen, Bemessung, Priifung
und 2.6/9
-5 -,-; Teil 5: Betonwerkstein; Anforderungen, Bemessung | Dezember 1999 *
2.6.6 Richtlinie Technische Regeln fiir die Verwendung von linienfor- August 2006 %)
Anlagen 2.6/1,2.6/6 E | mig gelagerten Verglasungen (TRLV) 3/2007, 5. 110
und 2.6/9

H)

Achtung: reduzierte charakteristische Werte




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
2.6.7 Richtlinie Technische Regeln fiir die Verwendung von absturz- Januar 2003 k)
Anlagen 2.6/6 E, sichernden Verglasungen (TRAV) 2/2003,3. 8. 58
2.6/9 und 2.6/10
2.6.8 Richtlinie Technische Regeln fiir die Bemessung und Ausfithrung | August 2006 Hok
Anlagen 2.6/6 E, von punktformig gelagerten Verglasungen (TRPV) I
2.6/8,und 2.6/9
2.7 Sonderkonstruktionen
2.7.1 DIN EN 13084-1 Freistehende Schornsteine — Teil 1: Mai 2007 *)
Anlage 2.7/16 Allgemeine Anforderungen
DIN EN 13084-2 Freistehende Schornsteine — Teil 2: August 2007 #)
Anlage 2.7/17 Betonschornsteine
DIN EN 13084-4 Freistehende Schornsteine — Teil 4: Innenrohre aus Dezember 2005 *)
Anlage 2.7/18 Mauerwerk — Entwurf, Bemessung und Ausfithrung
DIN 1056 Freistehende Schornsteine in Massivbauart — Tragrohr Januar 2009 *)
aus Mauerwerk — Berechnung und Ausfiihrung
DIN V 4133 Freistehende Stahlschornsteine Juli 2007
Anlage 2.7/19
DIN EN 13084-6 Freistehende Schornsteine — Teil 6: Mirz 2005 *)
Anlage 2.7/14 E Innenrohre aus Stahl - Bemessung und Ausfithrung
und Anlage 2.7/20
DIN EN 13084-8 Freistehende Schornsteine — Teil 8: August 2005
Anlage 2.7/21 Entwurf, Bemessung und Ausfithrung von
Tragmastkonstruktionen mit angehéngten Abgasanlagen
2.72 DIN EN 13782 Fliegende Bauten — Zelte — Sicherheit Mai 2006 *)
Anlage 2.7/22
DIN EN 13814 Fliegende Bauten und Anlagen fiir Veranstaltungspldtze | Juni 2005 *)
Anlage 2.7/23 und Vergniigungsparks — Sicherheit
273 nicht besetzt
2.7.4 DIN 4131 Antennentragwerke aus Stahl November 1991 #)
Anlage 2.7/3
2.7.5 nicht besetzt
2.7.6 DIN 4134 Tragluftbauten; Berechnung, Ausfiihrung und Betrieb Februar 1983 *)
Anlage 2.7/5
2.7.7 DIN 4178 Glockentiirme April 2005 #)
2.7.8 DIN EN 12812 Traggeriiste — Anforderungen, Bemessung und Entwurf | Dezember 2008 #)
Anlage 2.7/15 E
2.7.9 DIN V 11535-1 Gewéchshduser; Teil 1: Ausfiihrung und Berechnung Februar 1998 #)
Anlagen 2.6/6 E und
2.6/9
2.7.10 DIN 11622 Girfuttersilos und Giillebehlter;
-1 -; Teil 1: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit; Januar 2006 *)
Anlage 2.7/7 Allgemeine Anforderungen
-2 -; Teil 2: Bemessung, Ausfithrung, Beschaffenheit; Juni 2004 )
Garfuttersilos und Giillebehilter aus Stahlbeton,
Stahlbetonfertigteilen, Betonformsteinen und
Betonschalungssteinen
-3 -; Teil 3: Bemessung, Ausfithrung, Beschaffenheit; Juli 1994 *)
Anlage 2.7/6 Girfutterhochsilos und Giillehochbehilter aus Holz
-4 -; Teil 4: Bemessung, Ausfiihrung, Beschaffenheit; Juli 1994 *)

Giérfutterhochsilos und Giillehochbehélter aus Stahl




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
2.7.11 DIN 18914 Diinnwandige Rundsilos aus Stahl September 1985 *)
Anlage 2.4/1
2.7.12 | Richtlinie Richtlinie fiir Windenergieanlagen; Einwirkungen und | Méarz 2004 Schriftenreihe B
Anlage 2.7/10 Standsicherheitsnachweise fiir Turm und Griindung des DIBt, Heft 8
2.7.13 DIN EN 12811-1 Temporire Konstruktionen fiir Bauwerke — Teil 1: Mirz 2004 *)
Anlagen 2.7/9 und Arbeitsgeriiste — Leistungsanforderungen, Entwurf,
2.7/12 Konstruktion und Bemessung
DIN 4420-1 Arbeits- und Schutzgeriiste — Teil 1: Schutzgeriiste — Mirz 2004 *)
Anlage 2.7/9 Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und
Bemessung
2.7.14 Richtlinie Lehmbau Regeln Februar 2008 Hokkor)
Anlage 2.7/11
3 Technische Regeln zum Brandschutz
3.1 DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
-4 -; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifi- Mirz 1994 *)
Anlage 3.1/8 zierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
-4/A1 -; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung November 2004 )
Anlage 3.1/11 klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile;
Anderung A1l
-22 -; Teil 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 November 2004 *)
Anlage 3.1/10 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten
DIN V ENV 1992-1-2 | Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und Mai 1997 *)
Anlage 3.1/9 Spannbetontragwerken
Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung fiir
den Brandfall
DIN-Fachbericht 92 Nationales Anwendungsdokument (NAD), 2000 *)
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV
1992-1-2
DIN V ENV 1993- 1-2 | Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbau- | Mai 1997 *)
Anlage 3.1/9 ten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Tragwerksbemessung
fiir den Brandfall
DIN-Fachbericht 93 Nationales Anwendungsdokument (NAD) — Richtlinie 2000 *)
zur Anwendung von DIN V ENV 1993-1-2:1997-05
DIN V ENV 1994- 1-2 [ Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbund- | Juni 1997 *)
Anlage 3.1/9 tragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine
Regeln; Tragwerksbemessung fiir den Brandfall
DIN-Fachbericht 94 Nationales Anwendungsdokument (NAD) — Richtlinie 2000 *)
zur Anwendung von DIN V ENV 1994-1-2:1997-06
Richtlinie DIBt-Richtlinie zur Anwendung von Oktober 2007 *%
DIN V ENV 1994-1-2 in Verbindung mit 5/2007, . 165
DIN 18800-5
DIN V ENV 1995- 1-2 | Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von | Mai 1997 *)
Anlage 3.1/9 Holzbauwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Trag-
werksbemessung fiir den Brandfall
DIN-Fachbericht 95 Nationales Anwendungsdokument (NAD) — Richtlinie 2000 *)
zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-2:1997-05
3.2 nicht besetzt
33 Richtlinie Muster-Richtlinie iiber den baulichen Brandschutz im Mirz 2000 *x
Anlage 3.3/1 Industriebau (Muster-Industriebaurichtlinie — MInd- 6/2000, 5.212
BauR)
34 Richtlinie Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische September 2005 ;k/;koos o 1as

Anforderungen an Systemboden (MSysBoR)




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
3.5 Richtlinie Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser- August 1992 %)
Anlage 3.5/1 Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefdhrdender 5/1992, 8. 160
Stoffe (L6RURL)
3.6 Richtlinie Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische September 2005 k)
Anforderungen an Liiftungsanlagen (Muster- 3/2006, 5. 119
Liiftungsanlagen-Richtlinie M-LiiAR)
3.7 Richtlinie Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforde- | November 2005 )
rungen an Leitungsanlagen (Muster- 42006, 5. 158
Leitungsanlagenrichtlinie — MLAR)
3.8 Richtlinie Muster-Richtlinie iiber den Brandschutz bei der Lage- Juni 1996 okt k)
rung von Sekundérstoffen aus Kunststoft (Muster-
Kunststofflagerrichtlinie - MKLR)
3.9 Richtlinie Muster-Richtlinie iiber brandschutztechnische Anforde- | Juli 2004 k)
rungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbau- 5/2004, 5. 161
weise- M-HFHHolzR oder 4k 4)
4  Technische Regeln zum Wéarme- und zum Schallschutz
4.1 Warmeschutz
4.1.1 DIN 4108 Wirmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden
-2 -; Teil 2: Mindestanforderungen an den Warmeschutz Juli 2003 *)
Anlage 4.1/1
-3 -; Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz; Juli 2001 *)
Anlage 4.1/2 Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise
fiir Planung und Ausfithrung
DIN V 4108-4 -; Teil 4: Warme- und feuchteschutztechnische Juni 2007 )
Anlagen 4.1/3 Bemessungswerte
und 4.1/5E
-10 -; Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an Juni 2008 *)
Wirmeddmmstoffe — werkméBig hergestellte Warme-
dammstoffe
4.12 DIN 18159 Schaumkunststoffe als Ortschdume im Bauwesen
Teil 1 -; Polyurethan-Ortschaum fiir die Wéarme- und Kélte- Dezember 1991 #)
ddmmung; Anwendung, Eigenschaften, Ausfiihrung,
Priifung
Teil 2 -; Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum fiir die Wéar- | Juni 1978 *)
meddmmung; Anwendung, Eigenschaften, Ausfiih-
rung, Prifung
4.13 Richtlinie ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Form- April 1985 #)
aldehydemission in der Raumluft bei Verwendung von
Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum
4.2 Schallschutz
42.1 DIN 4109 Schallschutz im Hochbau November 1989 *)
Anlagen 4.2/1 und -; Anforderungen und Nachweise
4272
DIN 4109/A1 -5 - Anderung Al Januar 2001 #)
Beiblatt 1 zu -; Ausfithrungsbeispiele und Rechenverfahren November 1989 *)
DIN 4109

Anlage 4.2/2




Kenn./ |Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst. ))
1 2 3 4 5
5 Technische Regeln zum Bautenschutz
5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen
5.1.1 DIN 4149 Bauten in deutschen Erdbebengebieten;
Anlage 5.1/1 Lastannahmen, Bemessung und Ausfiihrung iiblicher April 2005 ) und
Hochbauten ThiirStAnz. 50/2006,
S.2029,
$.2032
ThiirStAnz. 35/2007
S. 1655
5.2 Holzschutz
5.2.1 DIN 68800 Holzschutz
Teil 2 - ; Vorbeugende bauliche Mafinahmen im Hochbau Mai 1996 *)
Teil 3 - ; Vorbeugender chemischer Holzschutz April 1990 *)
Anlage 5.2/1
6 Technische Regeln zum Gesundheitsschutz
6.1 PCB-Richtlinie Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung PCB- September 1994 k)
Anlage 6.1/1 belasteter Baustoffe und Bauteile in Gebduden 2/1995,5.50
6.2 Asbest-Richtlinie Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung schwach Januar 1996 )
Anlage 6.2/1 gebundener Asbestprodukte in Gebduden 3/1996,5. 88
6.3 Richtlinie Bauaufsichtliche Richtlinie iiber die Liiftung fensterloser | April 2009 Hopdok)
Kiichen, Bader und Toilettenrdume in Wohnungen
6.4 PCP-Richtlinie Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung Pentach- Oktober 1996 *x
Anlage 6.4/1 lorphenol (PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile in 111997,5.6
Gebiuden 2/1997,S.48
7 Technische Regeln als Planungsgrundlagen
7.1 DIN 18065 Gebédudetreppen; Definitionen, Messregeln, Hauptmafle | Januar 2000 *)
Anlage 7.1/1
7.2 DIN 18024 Barrierefreies Bauen,; *)
-1 -; Teil 1: StraBBen, Plitze, Wege, 6ffentliche Verkehrs- Januar 1998 *)
Anlage 7.2/1 und Griinanlagen sowie Spielplétze; Planungsgrundla-
gen
-2 -; Teil 2: Offentlich zugingige Gebiude und Arbeitsstit- | November 1996 *)
Anlage 7.2/2 ten; Planungsgrundlagen
7.3 DIN 18025 Barrierefreic Wohnungen *)
Teil 1 -; Wohnungen fiir Rollstuhlbenutzer; Planungsgrundla- | Dezember 1992 #)
Anlage 7.3/1 gen
Teil 2 -; Planungsgrundlagen Dezember 1992 *)
Anlage 7.3/2
7.4 Richtlinie Richtlinie iiber Flichen fiir die Feuerwehr auf Juli 1998 TharStanz 1072000,

Anlage 7.4/1

Grundstiicken

S 500 oder

k)




Teil 11:  Anwendungsregelungen fir Bauprodukte und Bausatze nach européischen technischen Zulas-
sungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie
Kenn./ | Bezeichnung Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst.*)
1 2 3 4
1 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte im Geltungsbereich von Leitlinien September 2009 otk or) 2011
fiir européische technische Zulassungen
2 Anwendungsregelungen fiir Bausétze im Geltungsbereich von Leitlinien September 2010 ko) 2011
fiir européische technische Zulassungen
3 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte, fiir die européische technische September 2010 otk or) /2011
Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden
4 Anwendungsregelungen filir Bausitze, fiir die européische technische September 2010 o) 32011
Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden
5 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte nach harmonisierten Normen September 2010 o) 32011
Teil 111:  Anwendungsregelungen fir Bauprodukte und Bausatze nach européischen technischen Zulas-
sungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie im Geltungsbereich von
Verordnungen nach § 20 Abs. 4 und § 23 Abs. 2 ThiirBO
Kenn./ | Bezeichnung Ausgabe Bezugsquelle/
Lfd.Nr. Fundst.*)
1 2 3 4
1 Anwendungsregelungen flir Bauprodukte nach harmonisierten Normen September 2010 Hor) 372011
2 Anwendungsregelungen fiir Bauprodukte und Bausétze, fiir die eine europédische | September 2010 #3x) 372011
technische Zulassung ohne Leitlinie erteilt worden ist
*) Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
**) Deutsches Institut fiir Bautechnik, “Mitteilungen®, zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstrafe 21, 10245 Berlin
HAE Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Sohnstr. 65, 40237 Diisseldorf
Fkkk) GWYV Fachverlage GmbH, A.-Lincoln-Str. 46, 65189 Wiesbaden
FREEE)  VV BauO
*Fkxx%) - Deutsches Institut fiir Bautechnik, ,,Mitteilungen®, zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstralie 21, 10245 Berlin oder
www.dibt.de/aktuelles oder www.bauministerkonferenz.de/
Anlage 1.1/1 Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander ist iiber
zu DIN 1055-4 www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/aktuelles ab-

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

DIN 1055-4 Berichtigung 1:2006-03 ist zu beriicksichtigen:

2. Zu Abschnitt 10.2, Tabelle 2, Spalte 2:

Bei Gebduden (Reihenmittelhduser) mit einer Gesamthohe h
< 10,0 m, an die beidseitig im Wesentlichen profilgleich an-
gebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die ange-
bauten Gebdude nicht dauerhaft beseitigt werden, darf die
Einwirkung des Windes als verdnderliche Einwirkung aus
Druck oder Sog nachgewiesen werden. Dabei ist der ungiins-
tigere Wert maB3gebend. Die Einwirkung von Druck und Sog
gemeinsam muss dann als auergewdhnliche Einwirkung an-
gesetzt werden.

3. Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwal-

tungsgrenzen der Lander wird auf die Tabelle ,,Zuordnung
der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander* oder
,,Windlastzonen nach DIN 1055-4 der Landkreise/kreisfreie
Stiddte und Gemeinden im Freistaat Thiiringen* (ThiirStAnz
50/2006 S. 2037) hingewiesen. Die Tabelle Zuordnung der

4.1

4.2

4.3

44

4.5

rufbar.

Fiir Vordécher gilt Folgendes:

Die Druckbeiwerte der Tabelle 1 gelten fiir ebene Vordécher,
die mit einer maximalen Auskragung von 10 m und einer
Dachneigung von bis zu £10° aus der Horizontalen an eine
Gebdudewand angeschlossen sind.

Vordécher sind fiir zwei Lastfille, eine abwérts gerichtete
(positive) und eine aufwirts gerichtete (negative) Kraftwir-
kung zu untersuchen.

In Tabelle 1 sind Druckbeiwerte c; . fiir die Resultierende der
Driicke an Ober- und Unterseite angegeben. Die Bezeichnun-
gen und Abmessungen hierzu sind dem Bild 1 zu entnehmen.
Die Werte gelten unabhédngig vom horizontalen Abstand des
Vordachs von der Gebdudeecke.

Bezugshohe z. ist der Mittelwert aus der Trauf- und Firsthohe.



http://www.dibt.de/aktuelles
http://www.dibt.de/aktuelles

Vordach in der Giebehvand Vordach in der Seiterrwand
o
MRS
n
A ]
e
'r b 1'
d| A B A
ke Fed
e = dy4 oder by2, der kles Wert ist d
Bild1 — Ab gen und Einteilung der Flichen fiir Vordacher

Tabelle 1 - Aerodynamische Beiwerte ¢y fiir den resultierenden Druck an Vordichern

Hohen- N Bereich 0
verhalinis _ _ _
hah
hfd,$10 | had,z35 hith 10 | hydy235
<D, 1.1 D3 14 (] ~02 D5
[(¥] (X Y] 4 05 T02 D5
03 D7 AT 14 DA "02 D5
[} 0.7 a0 5 (K] T02 D5
5 D7 0 15 D3 D2 a5
[T D7 0 16 D3 a4 D7
07 D7 12 7 D3 a7 1D
[ D7 14 18 D3 10 13
a9 07 -17 -22 K] -13 -16
14 D7 20 25 D3 16 19
Filr Zwischermwerte 1,0 = hakdy < 3,5 ist linear zu interpolieren, Zwischermweriz hyh dirfen inear imerpo-
liert wesden.

Anlage 1.1/2
zu DIN 1055-5

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten:

1. Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Ver-
waltungsgrenzen wird auf die Tabelle ,,Zuordnung der
Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen oder ,,Schnee-
lastzonen nach DIN 1055-5 fiir die Landkreise und Gemein-
den im Freistaat Thiiringen* (ThiirStAnz 50/2006 S. 2037
hingewiesen. Die Tabelle ,,Zuordnung der Schneelastzonen

nach Verwaltungsgrenzen® ist iiber
www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/aktuelles
abrufbar.

2. Zu Abschnitt 4.1 (Norddeutsches Tiefland):
In Gemeinden, die in der Tabelle ,,Zuordnung mit Schnee-
lastzonen nach Verwaltungsgrenzen® mit Fuflnote gekenn-
zeichnet sind, ist fiir alle Gebdude in den Schneelastzonen 1
und 2 zusitzlich zu den stindigen und voriibergehenden Be-
messungssituationen auch die Bemessungssituation mit
Schnee als einer auflergewohnlichen Einwirkung zu tiberprii-
fen. Dabei ist de Bemessungswert der Schneelast mit s; = 2,3
L . S anzunehmen.
In Gleichung (15) von DIN 1055-100 darf die Schneelast
stets als vorherrschende Einwirkung angenommen werden.
Der Term v, Q. darf daher entfallen. Der y,-Wert fiir Wind
ist dabei = 0.
Davon unbenommen sind die Auswirkungen moglicher
Schneeverwehungen auch fiir diesen Lastfall zu beriicksichti-
gen.

3. Zu Abschnitt 4.2.7
Abweichend zur Begrenzung 0,8 < p,, + p,< 4 gilt:
Fiir den Lastfall stindige/voriibergehende Bemessungssitua-
tion nach DIN 1055-100 gilt die Begrenzung
0,8 < py + ps<2.
Bei groBeren Hohenspriingen, ab p,, + p, > 3, gilt die Be-
grenzung 3 < p + py < 4 fiir den max. Wert der Schneever-
wehung auf dem tiefer liegenden Dach. Dieser Fall ist dann
wie ein auBlergewohnlicher Lastfall nach DIN 1055-100 zu
behandeln. Dabei darf auch bei Gebauden in den Schneelast-
zonen 1 und 2 in Gemeinden, die in der Tabelle ,,Zuordnung

der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen mit Fufinote
... gekennzeichnet sind, der Bemessungswert der Schneelast
auf's; <4 s, begrenzt werden.

Bei seitlich offenen und fiir die Rdumung zugénglichen Vor-
déchern (b, < 3 m) braucht unabhéngig von der GroBe des Ho-
hensprungs nur die standige/voriibergehende Bemessungssitu-
ation betrachtet zu werden.

4. Zu Abschnitt 5.1
Die Linienlast nach Gleichung (7) entlang der Traufe darf mit
dem Faktor k = 0,4 abgemindert werden. Sofern iiber die
Dachflache verteilt Schneefanggitter oder vergleichbare Ein-
richtungen angeordnet werden, die das Abgleiten von Schnee
wirksam verhindern und nach Abs. 5.2 bemessen sind, kann
auf den Ansatz der Linienlast ganz verzichtet werden.

Anlage 1.1/3

zu DIN 1055-9

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Zu Abschnitt 6.7:

Ergidnzend gilt fiir die Anpralllasten aus dem Anprall von
Gabelstaplern bei Regalen, die nicht gleichzeitig die tragende
Gebdudekonstruktion sind:

An den fiir den Lastfall ,,Gabelstapleranprall“ mafgebenden
Stiitzen an der Gangseite ist in 0,4 m Hohe eine Horizontallast
von 2,5 kN in Gangquerrichtung und von 1,25 kN in Gang-
langsrichtung anzusetzen. Fiir die Bemessung der Stiitzen sind
die Lasten nicht gleichzeitig, sondern in jeder Richtung ge-
trennt anzusetzen.

2. Der informative Anhang B ist von der Einfiihrung ausgenom-
men.
Anlage 1.1./4

zu DIN 1055-100

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

2.

Der informative Anhang B ist von der Einfiihrung ausgenom-
men.

Die in den Technischen Baubestimmungen von Ifd. Nr. 1.1
geregelten charakteristische Werte der Einwirkungen im Sinne
von Abschnitt 6.1 gelten als Einwirkungen auf Gebrauchslast-
niveau.

Bei Anwendung von DIN 18800-1:2008-11 diirfen fiir die
Ermittlung der Beanspruchungen aus den Einwirkungen alter-
nativ zu den Regelungen von DIN 1055-100 die in DIN
18800-1, Abschnitt 7.2 angegebenen Kombinationsregeln an-
gewendet werden.

Anlage 1.1/5
zu DIN 1055-6 und DIN-Fachbericht 140

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

DIN 1055-6 Berichtigung 1:2006-02 ist zu berticksichtigen.
Bei Silozellen bis zu einem Behaltervolumen von 2000 m* und
einer Schlankheit (Verhiltnis Zellenhohe h, zu Zellendurch-
messer d.) he/d. < 4,0 konnen neben dem DIN-Fachbericht 140
auch die Regeln der VDI 3673 — Richtlinie von 2002 mit Aus-
nahme des Anhanges A angewendet werden, sofern die Masse
des Entlastungssystems den Wert von mg = 50 kg/m? nicht
iiberschreitet.

Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140
ist Folgendes zu beachten:

Sofern keine sphérischen Explosionsbedingungen vorliegen,
darf bei der Anwendung der Nomogramme des DIN-
Fachberichts 140 fiir niedrige Silozellen mit Schlankheiten
von h./d. < 2,0 eine Extrapolation der Nomogrammwerte mit
den Schlankheiten H/D = 2 und H/D = 4 vorgenommen wer-
den.


http://www.bauministerkonferenz.de/
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Anlage 1.3/1
zur ETB-Richtlinie ,,Bauteile, die gegen Absturz sichern*

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Abschnitt 3.1, 1. Absatz:
Sofern sich nach DIN 1055-3:2006-3 groflere horizontale Li-
nienlasten ergeben, miissen diese beriicksichtigt werden.

2. Zu Abschnitt 3.1, 4. Absatz:
Anstelle des Satzes ,,Windlasten sind diesen Lasten zu iiber-
lagern.” gilt:
,,Windlasten sind diesen Lasten zu iiberlagern, ausgenommen
fiir Briistungen von Balkonen und Laubengédngen, die nicht
als Fluchtwege dienen.*

3. Die ETB-Richtlinie gilt nicht fiir Bauteile aus Glas.

Anlage 2.1/3
zu DIN 4026

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Abschnitt 5.4
Die in der Norm erlaubten StoBverbindungen zusammen-
gesetzter Rammpfahle sind dort nicht geregelt; sie bediirfen
daher des Nachweises der Verwendbarkeit.

2. ZuTabelle 4
In der Uberschrift zu den Spalten 2 und 3 ist die FuBnote 1)
durch die FuBinote 2) zu ersetzen.

Anlage 2.1/4
zu DIN 4124

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Von der Einfithrung sind nur die Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.5 und 9
der Norm DIN 4124 erfasst.

Anlage 2.1/5
zu DIN 4125

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu den Abschnitten 6.3 und 6.5

Bei Verwendung von Kurzzeitankern sind die ”Besonderen
Bestimmungen” der Zulassungen fiir die zur Anwendung vor-
gesehenen Spannverfahren oder Daueranker zu beachten.
Teile des Ankerkopfes, die zur Ubertragung der Ankerkraft
aus dem unmittelbaren Verankerungsbereich des Stahlzug-
gliedes auf die Unterkonstruktion dienen (z. B. Unterlegplat-
ten), sind nach Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN
18800 fiir Stahlbauteile) zu beurteilen.

2. Sofern Daueranker oder Teile von ihnen in benachbarten
Grundstiicken liegen sollen, muss sichergestellt werden, dass
durch Verdnderungen am Nachbargrundstiick, z. B. Abgra-
bungen oder Verdnderungen der Grundwasserverhiltnisse,
die Standsicherheit dieser Daueranker nicht gefdhrdet wird.

Die rechtliche Sicherung sollte durch eine Baulast erfolgen
mit dem Inhalt, dass der Eigentiimer des betroffenen Grund-
stiicks Verdnderungen in dem Bereich, in dem Daueranker
liegen, nur vornehmen darf, wenn vorher nachgewiesen ist,
dass die Standsicherheit der Daueranker und der durch sie ge-
sicherten Bauteile nicht beeintrichtigt wird.

Anlage 2.1/6
zu DIN 4126

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Bei Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 in Beton nach
DIN 1045-2 / DIN EN 206-1:2001-07 ist Abschnitt 5.3.4 von DIN
1045-2:2008-08 sinngemél anzuwenden.

Anlage 2.1/7E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
Normen im Erd- und Grundbau ist Folgendes zu beachten:

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte nach

EN 13251:2000-12 V:

Die Verwendungen, bei denen die Geotextilien oder geotextilver-
wandten Produkte fiir die Standsicherheit der damit bewehrten
baulichen Anlage erforderlich sind, sind nicht geregelt.

D
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2001-04.

Anlage 2.1/8

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten:

Die Normen DIN 1054:1976-11 und DIN 4014:1990-03 diirfen nur
noch fiir die Ausfilhrung von vor dem 31.12.2007 nach diesen
Normen geplanten und genehmigten Bauvorhaben angewendet
werden.

Anlage 2.1/9
zu DIN 1054 : 2005-01

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten:

1. DIN 1054 Berichtigung 1: 2005-04, DIN 1054 Berichtigung
2:2007-04, DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und DIN 1054
Berichtigung 4:2008-10 sind zu beriicksichtigen.

2. Der informative Anhang G gilt verbindlich und ist zu beach-
ten.

3. Hinweis:

DIN 1054 nimmt wiederholt Bezug auf Ergebnisse von Bau-
grunduntersuchungen, die den Anforderungen der Norm DIN
4020: 2003-09 geniigen. Diese miissen vor der konstruktiven
Bearbeitung der baulichen Anlage vorliegen.

Anlage 2.1/10 E

Firr die Verwendung von Pfahlen nach EN 12794:2005+A1: 2007-
05 mit EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008" gilt:

- vorgefertigte Griindungspfahle miissen nach DIN 4026 bemes-
sen und ausgefiihrt werden,

- als tragende Bauteile diirfen bis auf Weiteres nur Produkte
verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang
ZA von EN 12794:2005+A1:2007-05 den Verfahren 1 und 3
entspricht und fiir die zusitzlich der Ubereinstimmungsnach-
weis nach BRL A Teil 1 1fd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

- DIN EN 13369, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN
13369 Berichtigung 1:2007-05 gelten nur in Verbindung mit
DIN V 20000-120:2006-04.

" In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichti-
gung 1:2009-04

Anlage 2.2/5E

Fiir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen
in Mauerwerk ist Folgendes zu beachten:

1. Gesteinskornungen nach EN 13139:2002"
Fiir tragende Bauteile diirfen natiirliche Gesteinskdrnungen
mit alkaliempfindlichen Bestandteilen oder mit moglicherwei-
se alkaliempfindlichen Bestandteilen nur verwendet werden,



wenn sie in eine Alkaliempfindlichkeitsklasse eingestuft sind
(gemil Bauregelliste A Teil 1, 1fd. Nr. 2.2.8).

2. Mauermbrtel nach EN 998-2:2003
Es gilt die zugehdrige Anwendungsnorm DIN V 20000-
412:2004-03.

3 Ergidnzungsbauteile fir Mauerwerk nach EN 845-1:2003
+A1:2008, EN 845-2:2003 und EN 845-3:2003+A1:2008":
Die Verwendung der Ergéinzungsbauteile fiir tragende Zwe-
cke ist nicht geregelt.

4. Betonwerksteine nach EN 771-5:2003/A1:2005":
Die Verwendung der Betonwerksteine fiir tragende Zwecke
ist nicht geregelt.

5. Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4: 2003/A1:2005":
Es gelten die zugehorigen Anwendungsnormen
DIN V 20000-401:2005-06,
DIN V 20000-402:2005-06,
DIN V 20000-403:2005-06 und
DIN V 20000-404:2006-01.

Mauersteine, die zusitzlich folgende Anforderungen erfiillen,

diirfen fiir Mauerwerk nach DIN 1053 verwendet werden.

- Mauerziegel nach DIN V 105-100:2005-10

- Kalksandsteine nach DIN V 106:2005-10 mit Ausnahme
von Fasensteinen und Planelementen,

- Betonsteine nach DIN V 18151-100:2005-10, DIN V
18152-100:2005-10 oder DIN V 18153-100:2005-10 mit
Ausnahme von Plansteinen,

- Porenbetonsteine nach DIN V 4165-100:2005-10 mit Aus-
nahme von Planelementen.

1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13139:2002-08

2) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2003-09

3) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2008-06, DIN EN 845-2:2003-08
und DIN EN 845-3:2008-06

4) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771-1, -2, -3, -4 und -5:2005-05

Anlage 2.2/6
zu DIN 1053-100

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Regeln von DIN 1053-100 (neues Normenwerk) diirfen mit
den Regeln von DIN 1053 Teil 1 (altes Normenwerk) fiir die
Berechnung nicht kombiniert werden (Mischungsverbot).

Anlage 2.3/4
zu DIN 4212

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Mit Riicksicht auf mogliche Ungenauigkeiten in der Voraus-
beurteilung des Kranbetriebs ist eine wiederkehrende Uber-
prifung der Kranbahnen auf Schédigungen erforderlich, so-
fern die Bemessung auf Betriebsfestigkeit (mit Kollektivfor-
men So’ S1 oder Sz) erfolgt. Sie ist in geeigneten Zeitabstin-

den vom Betreiber der Kranbahn (oder einem Beauftragten)
durchzufiihren.

2. Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:

- Die Unterschriften der Bilder 2 und 3 sind zu vertau-
schen, wobei es in der neuen Unterschrift des Bildes 2
heiflen muss:

"...ow=0,20 - Bys".

- In Abschnitt 4.2.4

In der 5. Zeile muss es heilen: "...op < 1/6 ...".

Anlage 2.3/9 E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
Normen ist Folgendes zu beachten:

Zusitzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-
09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 ist DIN V 20000-

120:2006-04 zu beriicksichtigen. Die Bemessung erfolgt nach DIN
1045-1:2008-08.

Als tragende Bauteile diirfen bis auf Weiteres nur Produkte ver-
wendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA der
jeweiligen Produktnormen den Verfahren 1 oder 3 entspricht und
fiir die zusitzlich der Ubereinstimmungsnachweis nach BRL A
Teil 1 Ifd. Nr. 1.6.28 gefiihrt wurde.

1. Betonfertigteile - Maste nach EN 12843:2004-09":
Die informativen Anhidnge und Anhang B gelten nicht.
Fiir Maste von Windenergieanlagen gilt zusitzlich die Richtli-
nie fiir Windenergieanlagen (Schriften des Deutschen Instituts
fir Bautechnik, Reihe B, Heft 8, Fassung Mérz 2004).

2. Betonfertigteile - Deckenplatten mit Betonstegen nach EN
13224:2004+A1:2007-06>:
Die Anhédnge B, C, D und E gelten nicht.
Fiir die in DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.1 genannten Lasten
gilt DIN 1055-8 anstelle von EN 1991-1-6.
Fiir die in DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.2 genannte Quer-
kraftbewehrung gilt DIN 1045-1:2008-08, 13.3.3.
Fir den Nachweis der Léngsschubkraft nach DIN EN
13224:2004-11, 4.3.3.4 gilt DIN 1045-1:2008-08, 10.3.5.
Fiir die Rauhigkeit der Oberfliche nach DIN EN 13224:2004-
11, 4.3.3.4 gilt DIN 1045-1:2008-08, 10.3.6.

3. Betonfertigteile — Stabformige Bauteile nach EN 13225:2004-
09”:
Fiir den Nachweis der Sicherheit schlanker Trager gegen seit-
liches Ausweichen nach DIN EN 13225:2004-12, 4.3.3.2 gel-
ten die Regeln nach DIN 1045-1:2008-08, 8.6.8.
Fiir den Nachweis unter seismischen Bedingungen nach DIN
EN 13225:204-12, 4.3.3.3 gilt DIN 4149.

4. Betonfertigteile — Betonfertiggaragen nach EN 13978-1:2005-
05%:
Es darf ausschlielich Betonstahl BSt 500 nach DIN 488-1
verwendet werden. Bei Stabdurchmessern 4 mm und 4,5 mm
muss abweichend von DIN 1045-1 das Verhiltnis (ft / fy)k
mindestens 1,03 betragen.
Die Mindestmafle nach DIN EN 13978-1:2005-07, 4.3.1.2
miissen der Klasse 1 oder der Klasse 2 entsprechen.

5. Betonfertigteile — Besondere Fertigteile fiir Dacher nach EN
13693:2004-09°:
Die informativen Anhénge gelten nicht.

6. Betonfertigteile — Fertigteilplatten mit Ortbetonerginzung
nach EN 13747:2005-07+AC:2006-12°:
Die informativen Anhénge gelten nicht.
Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08, sofern die
Decken nicht vorgespannt sind oder nicht mit Gittertrdgern
ausgefiihrt werden.
Die Bemessung und Verwendung von vorgespannten Decken
und Ortbetonergdnzung und/oder mit Gittertragern als tragen-
de Bauteile erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung.

7. Betonfertigteile — Holzkastenelemente nach EN 14844:2006-
07"
Die informativen Anhénge gelten nicht.

8. Betonfertigteile —  Vorgefertigte Treppen nach EN
14843:2007-04":
Die informativen Anhénge gelten nicht.

9. Betonfertigteile — Vorgefertigte Griindungselemente nach EN
14991:2007-04":
Die informativen Anhénge gelten nicht.

10. Betonfertigteile — Vorgefertigte Wandelemente nach EN
14992:2007-04':
Die informativen Anhénge gelten nicht.

11. Betonfertigteile — Fertigteile fir Briicken nach EN
15050:2007-05"":
Die informativen Anhénge gelten nicht.



12. Betonfertigteile — Vorgefertigte Stahlbeton- und Spannbeton-
Hohlplatten nach EN 1168:2005+A2:2009':
Die informativen Anhdnge gelten nicht.
Die Bemessung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung. Hiervon ausgenommen sind vorgefertigte schlaff
bewehrte Stahlbeton-Hohlplatten, die dem Normenwerk von
DIN 1045 Teile 1 bis 4 (BRL A, Ifd. Nr. 1.6.23), in Verbin-
dung mit den DIBt-Mitteilungen 37 (2005) Heft 3, Seiten 102
und 103 entsprechen.

13. Betonfertigteile — Balkendecken mit Zwischenbauteilen —
Teil 1: Balken nach EN 15037-1:2008'%:
Die informativen Anhénge gelten nicht.
Fiir die Verwendung von vorgefertigten Balken mit Gittertra-
gern oder/und mit Aufbeton als tragende Bauteile erfolgt die
Bemessung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12843:2004-11
2) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13224:2007-08
3) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13225:2004-12
4) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07
5) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13693:2004-11
6) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13747:2007-04
7) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14844:2006-09
8) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14843:2007-07
9) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14991:2007-07
10) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14992:2007-07
11) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15050:2007-08
12) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1168:2009-07
13) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-1:2008-07

Anlage 2.3/11
zur Richtlinie fur Schutz und Instandsetzung von Betonbau-
teilen

1. Bauaufsichtlich ist die Anwendung der technischen Regel nur
fir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die
Standsicherheit gefahrdet ist, gefordert.

2. Die 2. Berichtigung der DAfStb-Richtlinie - Schutz und
Instandsetzung von Betonbauteilen — Teil 2, Ausgabe De-
zember 2005 ist zu beriicksichtigen.

3. Vergussmortel und Vergussbetone nach der ,,DAfStb-Richt-
linie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmortel - Ausgabe Juni 2006 diir-
fen bei InstandsetzungsmaBinahmen gemdl dem Anwen-
dungsbereich nach dieser Richtlinie (einschl. Berichtigung)
verwendet werden.

Anlage 2.3/14
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Fir die Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton in beste-
henden Gebduden kann DIN EN 13791 (einschlieBlich natio-
naler Anhang) angewendet werden.

2. Bei der Verwendung von selbstverdichtenden Beton ist die
,DAfStb-Richtlinie  Selbstverdichtender ~Beton (SVB-
Richtlinie)* (2003-11) anzuwenden.

3. Fir massige Bauteile aus Beton gilt die ,,DAfStb-Richtlinie
Massige Bauteile aus Beton® (2010-04).

4. Grundsitzlich ist die Druckfestigkeit zur Einteilung in die
geforderte Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 206-1, Ab-
schnitt. 4.3.1 und zur Bestimmung der charakteristischen Fes-
tigkeit nach DIN EN 206-1, Abschnitt 5.5.1.2 an Probekor-
pern im Alter von 28 Tagen zu bestimmen. Hierbei ist auch
im Rahmen der Konformitétskontrolle fiir die Druckfestigkeit
nach DIN EN 206-1, Abschn. 8.2.1 die Konformitét an Pro-
bekorpern zu beurteilen, die im Alter von 28 Tagen gepriift

werden. Von diesem Grundsatz darf nur abgewichen werden,

wenn entweder

1. die DAfStb-Richtlinie ,,Massige Bauteile aus Beton* an-
gewendet werden darf und angewendet wird oder

II. alle folgenden Bedingungen erfiillt werden:

a) Es besteht ein technisches Erfordernis fiir den Nach-
weis der Druckfestigkeit in hoherem Priifalter. Dies
ist beispielsweise der Fall bei manchen hochfesten
Betonen, bei fugenarmen/fugenfreien Konstruktionen
und bei Bauteilen mit hohen Anforderungen an die
Rissbreitenbegrenzung.

b) Die Verwendung des Betons wird mindestens den
Regelungen der Uberwachungsklasse 2 nach DIN
1045-3 unterworfen, sofern sich nicht aufgrund der
Druckfestigkeitsklasse hohere Anforderungen erge-
ben. Dabei muss im Rahmen der Uberwachung des
Einbaus von Beton nach DIN 1045-3, Anhang C die
Notwendigkeit des erhohten Priifalters von der Uber-
wachungsstelle bestdtigt sein.

c) Esliegt ein vom Bauunternechmen erstellter Qualitts-
sicherungsplan vor, in dem projektbezogen dargelegt
wird, wie das verdnderte Priifalter im Hinblick auf
Ausschalfristen, Nachbehandlungsdauer und Bauab-
lauf berticksichtigt wird. Dieser Qualititssicherungs-
plan ist der Uberwachungsstelle im Rahmen der
Uberwachung nach DIN 1045-3, Anhang C vor Bau-
ausfithrung zur Genehmigung vorzulegen.

d) Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein
wird besonders angegeben, dass die Druckfestigkeit
des Betons nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird.
Unbeschadet dieser Regelung bleibt das Werk fiir die
von der Norm geforderte Vereinbarung mit dem Ab-
nehmer verantwortlich. Dabei ist auf die Auswirkun-
gen auf den Bauablauf, insbesondere hinsichtlich
Nachbehandlungsdauer, Dauerhaftigkeit und Aus-
schalfristen, einzelfallbezogen hinzuweisen.

5. Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die ,,DAfStb-
Richtlinie Stahlfaserbeton (2010-03)* anzuwenden.

Anlage 2.3/15
zu DIN 1045-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Fur die Bemessung und Konstruktion von Betonbriicken gilt der
DIN-Fachbericht 102 (Ausgabe Mérz 2009). Bei Anwendung des
DIN-Fachberichts sind die zusétzlichen Hinweise laut Allgemei-
nem Rundschreiben Straenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (verof-
fentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13, S. 383) zu beachten. Fiir
die Einwirkung auf Briicken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausga-
be Mérz 2009) unter Beriicksichtigung der Hinweise laut Allge-
meinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 6/2009 des BMVBS
(veroffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13).

Anlage 2.3/17
zu DIN 1045-3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Abschnitt 11, Tabelle 4

Beton mit hoherer Festigkeit und besonderen Eigenschaften im
Sinne der HAVO wird nach Tabelle 4 als Beton der Uberwa-
chungsklasse 2 und 3 verstanden.

Anlage 2.3/18E

Fir die Verwendung von Zement nach EN 197-
1:2000+A1:2004+A3:2007" gilt Anlage 1.33 der Bauregelliste A
Teil 1.

1
) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2004-08 und DIN EN 197-1/A3:2007-09



Anlage 2.3/19E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
Normen in Beton ist Folgendes zu beachten:

1. Zusatzmittel fir Einpressmortel fiir Spannglieder nach EN
934-4: 2009":
Es gilt die zugehorige Anwendungsnorm
DIN V 20000-101:2002-11, wobei das Korrosionsverhalten
alternativ zu DIN V 20000-101, Abschnitt 7, auch nach DIN
EN 934-1 nachgewiesen sein darf.

2. Fir die Verwendung von Betonausgangsstoffen nach harmo-
nisierten Normen in Beton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2
gilt Anlage 1.51 der Bauregelliste A Teil 1.

n
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-4:2002-02

Anlage 2.3/20
zu DIN EN ISO 17660-1 und -2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. DIN EN ISO 17660-1 Berichtigung 1 und DIN EN ISO
17760-2 Berichtigung 1 sind zu beriicksichtigen.

2. Zu Abschnitt 7

2.1 Es sind schweiBigeeignete Betonstdhle nach DIN 488-1 und -
2:2009-08 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
zu verwenden.

2.2 Es sind Baustdhle nach DIN EN 10025-1:2005-02 oder
nichtrostende Stdhle nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-
lassung Z-30.3-6 zu verwenden.

2.3 Es sind SchweiBzusidtze nach DIN EN 13479:2005-03 zu
verwenden.

3. Zu Abschnitt 8 und 9
Es ist die DVS-Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten.

Anlage 2.3/22
zu DIN 4223-4

Bei der Anwendung ist Abschnitt 6 von DIN 4223-1:2003-12 zu
beachten.

Anlage 2.3/23
zu DIN 4213:

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beach-
ten:

1. Bauprodukte nach DIN EN 1520:2003-07 diirfen nur fiir
nicht tragende oder untergeordnete Bauteile ohne Bedeutung
fiir die Bauwerkstragfahigkeit verwendet werden. Fiir die
Bemessung tragender Bauteile nach Bauregelliste A Teil 1,
Lfd. Nr. 1.6.25, gelten die ,,Technische Regeln fiir vorgefer-
tigte bewehrte tragende Bauteile aus haufwerksporigem
Leichtbeton, Fassung Dezember 2004 .

2. Zu Abschnitt 4.3
DIN EN 206-1 entfillt.

3. Zu Abschnitt 8.1
Gleichung (11) wird wie folgt ersetzt:
NRd = fck Aco/ Yc
Dabei ist
A, die Belastungsflache
Gleichung (12) entfallt.
Absatz (2) wird wie folgt ersetzt:
(2) Die im Lasteinleitungsbereich entstehenden Querzugkraf-
te sind durch Bewehrung aufzunehmen.

4. Zu den Abschnitten 8.2.1 und 8.2.3

Die Verwendbarkeit von einbetonierten Verbindungs- und
Verankerungsmitteln unter Beriicksichtigung der ortlichen
Lasteneinleitung ist nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung.

5. Anhang A, Bild A.1
In der Legende ist bei 7 LAC-Beton zu streichen. Stiitzen aus
LAC-Beton diirfen nicht fiir die Aussteifung eines Systems he-
rangezogen werden.

D)
veroffentlicht in den DIBt-Mitteilungen, Heft 3/2005 S. 98

Anlage 2.3/24 E

Die Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504 in
Verbindung mit der Instandsetzungsrichtlinie nach der giiltigen
Fassung ist nicht moglich.

Bei Verwendung von Produkten nach der Normenreihe EN 1504
ist daher Folgendes zu beachten:

1. ZuEN 1504-2":
Oberflichenschutzsysteme fiir Beton diirfen fiir Instandset-
zungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsicherheit ge-
fahrdet ist, nur verwendet werden, wenn fiir die Produkte nach
EN 1504 der Nachweis als Oberflichenschutzsystem geméf
Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 1.7.5 gefiihrt wurde.

2. ZuEN1504-37:
Die Verwendung von Instandsetzungsmortel und —beton fiir
Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsi-
cherheit gefdhrdet ist, ist noch nicht geregelt und bedarf der-
zeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3. ZuEN 1504-4":
Die Verwendung von Klebstoffen fiir das Kleben von Stahl-
platten oder sonstigen geeigneten Werkstoffen auf die Ober-
flache oder von Festbeton auf Festbeton oder von Frischbeton
auf Festbeton oder in Schlitze eines Betontragwerkes fiir Ver-
stairkungszwecke ist nicht geregelt und bedarf daher einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

4. ZuEN 1504-5":

Rissfiillstoffe fiir kraftschliissiges Fiillen und Rissfiillstofte fiir
dehnfdhiges Fiillen von Rissen, Hohlrdumen und Fehlstellen
von Betonbauteilen diirfen fiir Instandsetzungen von Beton-
bauteilen, bei denen die Standsicherheit gefdhrdet ist, nur ver-
wendet werden, wenn fiir die Produkte nach EN 1504 die be-
sonderen Eigenschaften gemaB Bauregelliste A Teil 1 1fd. Nr.
1.7.6 nachgewiesen wurden.

Die Verwendung von Rissfiillstoffen fiir quellfahiges Fiillen
von Rissen, Hohlrdumen und Fehlstellen von Betonbauteilen
fiir Instandsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Stand-
sicherheit gefdhrdet ist, ist nicht geregelt und bedarf daher ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

5. ZuEN 1504-6:2006-08""
Die Verwendung von Mortel nach EN 1504-6 zur Veranke-
rung von Bewehrungsstiben in Betonbauteilen, an die Anfor-
derungen an die Standsicherheit gestellt werden, ist nicht ge-
regelt und bedarf daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

6. Zu EN 1504-7:2006-07°"
Die Verwendung von Beschichtungsmaterial fiir Korrosions-
schutzbeschichtungen von Betonstahl nach EN 1504-7 fiir In-
standsetzungen von Betonbauteilen, bei denen die Standsi-
cherheit gefahrdet ist, ist nicht geregelt und bedarf daher einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

b In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-3:2006-03
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-4:2005-02
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-5:2005-03
& In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-6:2006-11
o In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1504-7:2006-11



Anlage 2.4/1
zu den technischen Regeln nach Abschn. 2.4 und 2.7

Bei Anwendung der technischen Regeln ist die Anpassungsricht-
linie Stahlbau, Fassung Oktober 1998 (DIBt-Mitteilungen, Son-
derheft 11/2") in Verbindung mit den Berichtigungen zur Anpas-
sungsrichtlinie Stahlbau (DIBt-Mitteilungen, Heft 6/1999, S. 201)
sowie der Anderung und Erginzung der Anpassungsrichtlinie
Stahlbau, Ausgabe Dezember 2001, (DIBT-Mitteilungen, Heft
1/2002, S. 14) zu beachten.

T
) Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, RotherstraBe 21, 10245 Berlin

Anlage 2.4/4
zu DIN 18800-5

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu den Elementen (907), (1118), (1119) und (1120)
Abweichend von DIN 1045-1:2008-08, 9.1.6 ist fiir die
Bestimmung von f.4 bei Verwendung von Normalbeton aus-
nahmslos o = 0,85 anzunehmen.

2. Fir die Bemessung und Konstruktion von Stahlverbundbrii-
cken gilt der DIN-Fachbericht 104 (Ausgabe Mirz 2009). Bei
Anwendung des DIN-Fachberichts ist das Allgemeine Rund-
schreiben Straenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (veroffentlicht
im Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. Fiir die Einwir-
kungen auf Briicken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe
Mirz 2009) unter Beriicksichtigung der zusdtzlichen Hinwei-
se laut Allgemeinem Rundschreiben Straflienbau Nr. 6/2009
des BMVBS (veroffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13).

Anlage 2.4/5
zuDINV ENV 1993 Teil 1-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. DIN V ENV 1993 Teil 1 - 1, Ausgabe April 1993, darf -
unter Beachtung der zugehoérigen Anwendungsrichtlinie
(DASt-Richtlinie 103) - alternativ zu DIN 18800 (Lfd. Nr.
2.4.4) dem Entwurf, der Berechnung und der Bemessung so-
wie der Ausfilhrung von Stahlbauten zugrunde gelegt wer-
den.

2. Bei Ausfiihrung von Stahlbauten entsprechend DIN V ENV
1993 Teil 1 - 1, Ausgabe April 1993, ist DIN 18800-7: 2008-
11 zu beachten.

3. Auf folgende Druckfehler in der DASt-Richtlinie 103 wird
hingewiesen:

Auf dem Deckblatt ist im Titel der 3. Absatz wie folgt zu &n-
dern:

"Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln
fiir den Hochbau"

Auf Seite 4, Abschnitt 3.2 beginnt der 2. Satz wie folgt:

"Fiir die nicht geschweiten Konstruktionen ..."

Auf den Seiten 28 und 29, Anhang C, Absatz 6 ist in den
Formeln fiir Langsspannungen und fiir Schubspannungen je-
weils das Zeichen @ (GrofBbuchstabe) zu ersetzen durch das
Zeichen ¢ (Kleinbuchstabe).

Auf Seite 29, Anhang C, Absatz 9 ist das Wort "Ermiidungs-

belastung" durch das Wort "Ermiidungsfestigkeit" zu erset-
zen.

Anlage 2.4/6
zuDIN VENV 1994 Teil 1-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

DIN V ENV 1994 Teil 1 - 1, Ausgabe Februar 1994, darf - unter
Beachtung der zugehdrigen Anwendungsrichtlinie
(DASt-Richtlinie 104) - alternativ zu DIN 18800-5:2007-03 fiir
den Entwurf, die Berechnung und die Bemessung sowie fiir die
Ausfiihrung von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton zugrunde
gelegt werden.

Anlage 2.4/7
zu DIN 18807 Teil 1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:

1. ZuBild9
In der Bildunterschrift ist ,,nach Abschnitt 3.2.5.3” jeweils zu
berichtigen in ,,nach Abschnitt 4.2.3.3”.

2. Zu Abschnitt 4.2.3.7
Unter dem zweiten Spiegelstrich muss es statt ,,... hochstens
30° kleiner..." heiflen ,... mindestens 30° kleiner ...”.

Anlage 2.4/8
zu DIN 18807 Teil 3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen:

Zu Abschnitt 3.3.3.1

Im zweiten Absatz muss es anstelle von ,,... 3.3.3.2 Aufzihlung a)
multiplizierten ..." heilen ,,....3.3.3.2 Punkt 1 multiplizierten ...”.
Im dritten Absatz muss es anstelle von ,,...3.3.3.2 Aufzédhlung b)
nicht ..." heiflen ,,...3.3.3.2 Punkt 2 nicht.....”.

Zu Abschnitt 3.6.1.5 mit Tabelle 4
In der Tabelleniiberschrift muss es heillen ,,Einzellasten zul F in
kN je mm Stahlkerndicke und je Rippe fiir ...”.

Anlage 2.4/9

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten:

1. DIN 4113-1/A1 Berichtigung 1:2008-12 und DIN 4113-2
Berichtigung 1:2008-12 sowie DIN V 4113-3 Berichtigung
1:2008-12 sind zu beachten.

2. Zu DIN 4113 Teil 1, DIN 4113-1/A1, DIN 4113-2:

Alternativ zu DIN 4113-1:1980-05, DIN 4113-1/A1:2002-09
und DIN 4113-2:2002-09 darf die Norm BS 8118 Teil 1:1991
angewendet werden, wenn nach dieser Norm entweder die Si-
cherheitsbeiwerte nach Tabelle 3.2 oder Tabelle 3.3 im Ab-
schnitt 3 — Bemessungsgrundlagen — 10 % hoher angesetzt
oder die Grenzspannungen nach den Tabellen 4.1 und 4.2 im
Abschnitt 4 — Bemessung von Bauteilen — bzw. nach den Ta-
bellen 6.1 — 6.3 im Abschnitt 6 — Bemessung von Verbindun-
gen —um 10 % reduziert werden.

Anmerkung: Sofern im Einzelfall ein genauerer Nachweis
gefiihrt wird, kann das bei Anwendung von DIN 4113-1:1980-
05 erzielte Sicherheitsniveau mit einem geringeren Aufschlag
auf die Sicherheitsbeiwerte bzw. einer geringeren Reduktion
der Grenzspannungen erreicht werden.

3. Zu DIN 4113-1:1980-5, Abschnitt 5.2:
Die plastischen Querschnittsreserven analog dem Verfahren
Elastisch-Plastisch nach DIN 18800-1:2008-11 diirfen bertick-
sichtigt werden.



Anlage 2.4/10
zu DIN 18807-1, - 3, -6, -8 und -9:

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beach-
ten:

Die Normen gelten auch fiir Wellprofile, wobei die Wellenhohe
der Profilhdhe h und die Wellenldnge der Rippenbreite bg nach
DIN 18807-1, Bild 3 und Bild 4, bzw. Anhang A von DIN 18807-
9 entspricht, siche Bild.

DIN 18807-1, Abschnitt 4, bzw. DIN 18807-6, Abschnitt 3,
gelten jedoch nicht fiir Wellprofile. Die Beanspruchbarkeiten von
Wellprofilen sind nach DIN 18807-2 oder DIN 18807-7 zu ermit-
teln; lediglich das Grenzbiegemoment im Feldbereich von Ein-
feldtragern und Durchlauftrigern darf auch nach der Elastizitéts-
theorie ermittelt werden.

m
Bild

Anlage 2.4/11
zu DIN 4113-1/A1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
Der Abschnitt 4.4 wird gestrichen

Anlage 2.4/12
zu DIN 18800-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Fiir die Bemessung und Konstruktion von Stahlbriicken gilt der
DIN-Fachbericht 103 (Ausgabe Mérz 2009). Bei Anwendung des
DIN-Fachberichts sind die Hinweise laut Allgemeinem Rund-
schreiben Stralenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (verdffentlicht im
Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. Fiir die Einwirkungen
auf Briicken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe Mérz 2009)
unter Beriicksichtigung der Hinweise laut Allgemeinem Rund-
schreiben Stralenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (ver6ffentlicht im
Verkehrsblatt 2009, Heft 13).

Anlage 2.4/15 E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
Normen fiir Stahlbauten ist Folgendes zu beachten:

Bauprodukt nach EN 10340"

Fiir die Verwendung der Stahlgusssorten 1.0449, 1.0455, 1.1131
und 1.6220 gilt DIN 18800-1:2008-11. Fiir die Verwendung der
tibrigen in DIN EN 10340:2008-01 genannten Stahlgusssorten in
tragenden Bauteilen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung erforderlich.

D
in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10340:2008-01 und DIN EN 10340 Berichtigung 1:2008-11

Anlage 2.5/2
zu DINV ENV 1995 Teil 1-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

DIN V ENV 1995 Teil 1 - 1, Ausgabe Juni 1994, darf - unter
Beachtung der zugehdrigen Anwendungsrichtlinie - alternativ zu
DIN 1052 (Ifd.Nr. 2.5.1) dem Entwurf, der Berechnung und der
Bemessung sowie der Ausfilhrung von Holzbauwerken zugrunde
gelegt werden.

Anlage 2.5/4E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
Normen in Holzbauwerken ist Folgendes zu beachten:

1.

Holzwerkstoffe nach EN 13986:2004 ":

Es gilt die zugehorige Anwendungsnorm DIN V 20000-
1:2005-12.

Vorgefertigte Fachwerktriger mit Nagelplatten nach EN
14250:2004:

Die Verwendung der vorgefertigten Fachwerktrager mit Na-
gelplatten ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch ei-
ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Brettschichtholz nach EN 14080:2005-06:

Die Verwendung dieses Brettschichtholzes ist bisher nicht ge-
regelt und bedarf derzeit noch einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung.

Furnierschichtholz ~ fir tragende Zwecke nach EN
14374:2004-11%:

Die Verwendung dieses Furnierschichtholzes ist bisher nicht
geregelt und bedarf derzeit noch einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.

Bauholz nach EN 14081-1:2005-.11°:

Es gilt die zugehorige Anwendungsnorm DIN V 20000-
5:2009-02.

Stiftformige Verbindungsmittel nach EN 14592:2008°:

Fiir die Verwendung von Bolzen und Stabdiibeln mit kreis-
formigem Querschnitt und von glattschaftigen Néageln gilt DIN
1052:2008:12. Verbindungen miissen hierbei mit den Re-
chenwerten von DIN 1052 nachgewiesen werden. Die Ver-
wendung der iibrigen Verbindungsmittel nach EN 14592 ist
bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung.

Nicht stiftformige Verbindungsmittel nach EN 14545:2008”:
Fiir die Verwendung von Lochblechen gilt DIN 1052:2008-12.
Die Verwendung der iibrigen Verbindungsmittel nach EN
14545 ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

1

) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2005-03

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14250:2005-02
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:2005-09
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14374:2005-02
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14081-1:2006-03

6)
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14592:2009-02

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14545:2009-02

Anlage 2.5/7
zur Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995 Teil 1-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

In folgenden Tabellen erhalten die charakteristischen Schub- und
Torsionsfestigkeiten aufgrund neuer Erkenntnisse einheitlich die
nachstehenden neuen Rechenwerte:

in Tabelle 3.2-1 (Vollholz):

fix=2,0 N/mm?

in den Tabellen 3.3-1 und B.2-1 (Brettschichtholz):
figx=2,5 N/ mm?.

Anlage 2.5/8

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen sowie Brett-
sperrholz diirfen nur verwendet werden, wenn diese Verbindungen
mit Klebstoffen hergestellt worden sind, die als Klebstoffe des
Typs I nach DIN EN 301:2006-09 klassifiziert sind. Dies gilt nicht
fiir die Verbindung der Komponenten in Holzwerkstoffen.

Fiir die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holz-
bauteilen gilt Satz 1 sinngemas.



Anlage 2.5/9
zu DIN 1074

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Fiir die Einwirkungen auf Briicken sind zusétzlich die Regeln laut
Allgemeinem Rundschreiben Stralenbau Nr. 6/2009 des BMVBS
(verdffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten.

Anlage 2.5/10
zu DIN 1052

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:
DIN 1052 Berichtigung 1:2010-05 ist zu beachten.

Anlage 2.6/1
zu den Technischen Regeln fur die Verwendung von linien-
formig gelagerten Verglasungen (TRLV)

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Technischen Regeln brauchen nicht angewendet zu werden

fiir:

- Dachflachenfenster in Wohnungen und Réumen &hnlicher
Nutzung (z. B. Hotelzimmer, Biirordume) mit einer Lichtfl4-
che (Rahmen-Innenma0) bis zu 1,6 m?,

- Verglasungen von Kulturgewéchshiusern (siehe
DIN V 11535:1998-02),

- alle Vertikalverglasungen, deren Oberkante nicht mehr als
4 m iiber einer Verkehrsfliche liegt (z.B. Schaufenstervergla-
sungen), mit Ausnahme der Regelungen in Abschnitt 3.3.2.

Anlage 2.6/3
zu DIN 18516 Teil 4

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Abschnitt 1:
Der Abschnitt wird durch folgenden Satz erginzt:
Es ist HeiBgelagertes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H)
nach Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.13 zu verwenden.

2. Der Abschnitt 2.5.1 entfillt.

3. Zu Abschnitt 3.3.4:
In Bohrungen sitzende Punkthalter fallen nicht unter den
Anwendungsbereich der Norm.

Anlage 2.6/4
zu DIN 18516-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Abschnitt 7.1.1 Absatz a):
Fir Bekleidungen diirfen auch nichtrostende Stihle der
Korrosionswiderstandsklasse II verwendet werden.

2. Auf folgende Druckfehlerberichtigung wird hingewiesen:
Zu Anhang A, Abschnitt A 3.1:
Im 4. Absatz muss es anstelle von "... nach Bild A.1.b) ..."
richtig " ... nach Bild A.l.c) ..." und anstelle von " ... nach
Bild A.1.c) ..." richtig " ... nach Bild A.1.d) ..." heiflen.

Zu Anhang A Bild, A.4:

Es muss heiflen: anstelle von ,,vorh. Fqgq“ richtig ,,vorh. Fq*,
anstelle von ,,vorh. Fzz“ richtig ,,vorh. F7*, anstelle von ,,zul.
Fora™ richtig ,,zul. Fq“, anstelle von ,,zul. Fzrq“ richtig ,,zul.
F7“, anstelle von ,,max. Fogrq“ richtig ,,max. zul. Fo* und an-
stelle von ,,max. Fzgq“ richtig ,,max. zul. Fz“.

Anlage 2.6/5E

Fiir die Verwendung von Lagern nach DIN EN 1337 ist Folgendes
zu beachten:

1. Gleitteile sind in DIN EN 1337-2:2004-07 geregelt.
Die Anschlussbauteile von Briickenlagern gemidfl DIN EN
1337-1:2001-02 Tabelle 1 sind nicht geregelt und bediirfen
daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

3. Fir DIN EN 1337-3:2005-07 gilt:
Fiir die Verwendung in Deutschland sind nur Chloroprenkaut-
schuk(CR)-Lager erlaubt.

4. Fir DIN EN 1337-5:2005-07 gilt:
Fiir die Verwendung in Deutschland sind nur Topfgleitlager
mit einem akkumulierten Gleitweg von 1000 m bzw. 2000 m
gemdlB Anhang E und somit nur die Innendichtungen A.1.1,
A.1.2 und A.1.3 gemél Anhang A erlaubt.

Anlage 2.6/6 E
zu den technischen Regeln und Normen nach 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7,
2.6.8und 2.7.9

1. Allgemeines

Werden Bauprodukte aus Glas auf der Grundlage der genann-
ten Technischen Baubestimmungen in feuerwiderstandsfahi-
gen Verglasungen verwendet, so ist zu beachten, dass die
Klassifizierung der Feuerwiderstandsfahigkeit immer fiir das
System (Brandschutzverglasung) nach EN 13501-2 im Rah-
men von allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, européi-
schen technischen Zulassungen oder nationalen bzw. européi-
schen Produktnormen erfolgen muss.

2. Verwendbare Bauprodukte aus Glas

2.1 Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas nach EN
572-9:2004"
Im Anwendungsbereich der genannten Technischen Baube-
stimmungen sind Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas
mit den Bezeichnungen Floatglas, poliertes Drahtglas, Orna-
mentglas und Drahtornamentglas nach BRL A Teil 1 1fd. Nr.
11.10 zu verwenden. Die Zuordnung der bisherigen nationalen
Produktbezeichnungen zu den Bezeichnungen in den harmoni-
sierten Europdischen Normen ergibt sich aus Tabelle 1.

Tabelle 1

Harmonisierte europdische
Produktnorm

Bisherige nationale
Produktnorm

Glaserzeugnis Norm Glaserzeug- Norm

nis

Floatglas aus DIN EN 572-9:2005-01 Spiegelglas DIN 1249-3:1980-02

Kalk-Natron-
silikatglas

DIN EN572-1:2004-09
DIN EN 572-2:2004-09

DIN 1249-10:1990-08
DIN 1249-11:1998-09

Poliertes Drahtglas
aus Kalk-
Natronsilikatglas

DIN EN 572-9:2005-01
DIN EN 572-1:2004-09
DIN EN 572-3:2004-09

Gussglas

DIN 1249-4:1981:08
DIN 1249-10:1990-08
DIN 1249-11:1986:09

Ornamentglas aus DIN EN 572-9:2005-01
Kalk- DIN EN 572-1:2004-09
Natronsilikatglas DIN EN 572-5:2004-09

Drahtornament- DIN EN572-9:2005-01
glas aus Kalk- DIN EN 572-1:2004-09
Natronsilikatglas DIN EN 572-6:2004-09

2.2 Beschichtetes Glas nach EN 1096-4:2004%

Es diirfen nur beschichtete Bauprodukte aus Glas verwendet
werden, die den Bestimmungen von Bauregelliste A Teil 1
Abschnitt 11 entsprechen. Es sind die jeweiligen Werte der
Biegezugfestigkeit und die Regelungen fiir den Nachweis der
Ubereinstimmung nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.11
zu berlicksichtigen. Die Zuordnung der genannten beschichte-
ten Glaserzeugnisse, die durch harmonisierte Europiische
Normen geregelt werden, zu den bisherigen nationalen Pro-
duktbezeichnungen entspricht jeweils der Zuordnung der Ba-
sisglaserzeugnisse nach Tabelle 1, die fiir die Herstellung ver-
wendet wurden.

2.3 Teilvorgespanntes Kalknatronglas nach EN 1863-2:2004%
Teilvorgespanntes Kalknatronglas ohne Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung darf nur verwendet werden, wenn bei der
Bemessung die fiir Floatglas geltende zuldssige Biegezug-




spannung angesetzt wird und es zur Herstellung einer der
nachfolgend genannten Verglasungen verwendet wird:

- allseitig linienformig gelagerte vertikale Mehrscheiben-
Isolierverglasung mit einer Flache von maximal 1,6 m?

- Verbundsicherheitsglas mit einer Fldche von maximal
1,0 m.

Andere Verwendungen von teilvorgespanntem Glas gelten

als nicht geregelte Bauart.

2.4 Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicher-
heitsglas nach EN 12150-2:2004"
Thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheits-glas muss den Bestimmungen der
Bauregelliste A Teil 1 1fd. Nr. 11.12 entsprechen. Die Zuord-
nung der in DIN EN 12150-2:2005-01 genannten Bauproduk-
te aus Glas zu den in den Technischen Baubestimmungen
verwendeten bisherigen nationalen Produktbezeichnungen
ergibt sich aus Tabelle 2.

Tabelle 2
Harmonisierte europdische Bisherige nationale
Produktnorm Produktnorm
Glaserzeugnis Norm Glaserzeugnis Norm
Thermisch DIN EN Einscheiben- DIN
vorgespanntes 12150-1:2000-11 Sicherheitsglas 1249-3:1980-02
Kalknatron- DIN EN aus Spiegelglas DIN
Einscheiben- 12150-2:2005-01 1249-10:1990-08
sicherheitsglas aus DIN EN DIN
Floatglas 572-1:2004-09 1249-11:1986-09
DIN EN DIN
572-2:2004:09 1249-12:1990-09
DIN EN
572-9:2005-01
Thermisch DIN 12150:1- Einscheiben- DIN
vorgespanntes 2000-11 sicherheitsglas 1249-4:1981:08
Kalknatron- DIN EN aus Gussglas DIN
Einscheiben- 12150:2-2005-01 1249-10:1990-08
sicherheitsglas aus DIN EN DIN
Ornamentglas 572-1:2004:09 1249-11:1986:09
DIN EN DIN
572-2:2004-09 1249-12:1990-09
DIN EN
572-9:2005-01
Emailliertes DIN EN Emailliertes DIN
Thermisch 12150-1:2000-11 Einscheiben- 1249-3:1980-02
vorgespanntes DIN EN sicherheitsglas DIN
Einscheiben- 12150-2:2005-01 aus Spiegelglas 1249-10:1990-08
sicherheitsglas aus DIN EN DIN
Floatglas 572-1:2004-09 1249-11:1986:09
DIN EN DIN
572-2:2004-09 1249-12:1990-09
DIN EN
572-9:2005-01

2.5 HeiRgelagerte thermisch vorgespanntes Kalknatron-

Einscheibensicherheitsglas nach EN 14179-2:2005%

Das heilgelagerte thermisch vorgespannte Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas nach DIN EN 14179-2:2005-08
darf nur wie thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheibensicherheitsglas verwendet werden, sofern die
Biegezugfestigkeit nach der Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr.
11.12 deklariert ist.

2.6 Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas nach EN
14449:2005
1. Als Verbund-Sicherheitsglas im Sinne der genannten
technischen Regeln darf nur Verbund-Sicherheitsglas
angesehen werden, das den Bedingungen der Bauregel-
liste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.14 entspricht. Verbundglas muss
der 1fd. Nr. 11.15 der Bauregelliste A Teil 1 entspre-
chen.

2. Die Technischen Regeln sind fiir Kunststoff als Vergla-
sungsmaterial nicht anwendbar.

2.7 Mehrscheiben-lsolierglas nach EN 1279-5:2005+A1:2008"
Fiir die Verwendung nach den genannten Technischen Bau-
bestimmungen muss das Mehrscheiben-Isolierglas den Be-
dingungen der Bauregelliste A Teil 1 1fd. Nr. 11.16 entspre-
chen.

2.8 Fir die Verwendung der nachfolgend genannten Produkte
nach den Technischen Baubestimmungen ist eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich:

Borosilicatgliser nach EN 1748-1-2%

Glaskermatik nach EN 1748-2-2”,

Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas nach

EN 12337-2'7,

Thermisch vorgespanntes Borosilicat-Einscheibensicherheits-
glas nach EN 13024-2'",

Erdalkali-Silicatglas nach EN 14178-2'?,

Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-
Einscheibensicherheitsglas nach EN 14321-2"%.

R In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 572-9:2005-01

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1096-4:2005-01

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1863-2:2005-01

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12150-2:2005-01

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005:08

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1279-5:2005-08

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1748-1-2:2005-01

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1748-2-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12337-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13024-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14178-2:2005-01
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14321-2:2005-10

Anlage 2.6/7 E

Fiir die Verwendung von Unterdecken nach EN 13964+ A1:2006"
ist Folgendes zu beachten:

1. Der Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit ist
durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu fithren. Aus-
genommen sind Unterdecken, die aus Unterkonstruktionen aus
Metall oder unbehandeltem Holz in Verbindung mit Deckla-
gen aus Metallkassetten, unbehandeltem Holz, Holzwerkstof-
fen nach EN 13986 gem. BRL B Teil 1 Abschnitt 1.3.2.1 und
Gipskartonplatten sowie Ddmmstoffen gem. BRL B Teil 1
Abschnitte 1.5.1 bis 1.5.10 bestehen.

2. Sind Anforderungen an den Schallschutz zu erfiillen, ist der
Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 zu fiihren. Dabei
sind die gemél DIN 4109 bzw. Beiblatt 1 zu DIN 4109 ermit-
telten Rechenwerte in Ansatz zu bringen.

3. Der Nachweis des Warmeschutzes nach DIN 4108 Teil 2 und
3 und der Nachweis des energieeinsparenden Wiarmeschutzes
sind unter Ansatz der Bemessungswerte gemaf3 DIN V 4108-4
zu fithren. Im Bausatz verwendete Didmmstoffe miissen die
Anforderungen des Anwendungsgebietes DI nach DIN 4108-
10 erfiillen.

D
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2007-02

Anlage 2.6/8
zu den Technischen Regeln fiir die Bemessung und die Ausfiih-
rung punktférmig gelagerter Verglasungen (TRPV)

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Zu Abschnitt 1:

Die Technischen Regeln brauchen nicht angewendet zu werden fiir
alle Vertikalverglasungen, deren Oberkante nicht mehr als 4 m
uber einer Verkehrsflache liegt (z. B. Schaufensterverglasungen).

Anlage 2.6/9
zu den Technischen Regeln und Normen nach 2.6.5, 2.6.6,
2.6.7,2.6.8und 2.7.9

Fiir Verwendungen, in denen nach den Technischen Baubestim-
mungen heifigelagertes  Einscheibensicherheitsglas (ESG-H)
gefordert wird, ist heifigelagertes thermisch vorgespanntes Kalk-



natron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) nach den Bedingun-
gen der Bauregelliste A Teil 1 1fd. Nr. 11.13, Anlage 11.11 einzu-
setzen.

Anlage 2.6/10
zu den Technischen Regeln fiir die Verwendung von absturz-
sichernden Verglasungen (TRAV)

Bei Anwendung der Technischen Regeln ist Folgendes zu beach-

ten:

1.

Zu Abschnitt 1.1
Der 1. Spiegelstrich wird wie folgt ersetzt:

Vertikalverglasungen nach den "Technischen Regeln fiir
die Verwendung von linienformig gelagerten Verglasun-
gen", verdffentlicht in den DIBt Mitteilungen 3/2007
(TRLV), an die wegen ihrer absturzsichernden Funktion
die zusitzlichen Anforderungen nach diesen technischen
Regeln gestellt werden."

Zu Tabelle 2:

Die in den Zeilen 1, 2, 3,4, 7, 8,9, 18, 20 und 28 der Tabelle
2 aufgefiihrten Mehrscheiben-Isoliergléser diirfen ohne wei-
tere Priifung als ausreichend stoBsicher angesehen werden,
wenn sie um eine oder mehrere ESG- oder ESG-H-Scheiben
im Scheibenzwischenraum ergénzt werden.

Anlage 2.6/11
zu DIN 18516-1

Bei Anwendung der technischen Regel sind folgende besonde-
re brandschutztechnische Vorkehrungen bei hinterlifteten
AufBlenwandbekleidungen, die geschossibergreifende Hohl-
rdume haben oder Uber Brandwénde hinweggefuhrt werden,
zu beachten:

1.

2.2

2.3

—_

Anwendungsbereich

Bei hinterliifteten Aulenwandbekleidungen, die

- geschossiibergreifende Hohl- oder Luftrdume haben oder
- iber Brandwénde hinweggefiihrt werden,

sind nach § 27 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 5 sowie nach
§ 29 Abs. 7 ThiirBO, besondere Vorkehrungen gegen die
Brandausbreitung zu treffen. Nachfolgend werden mogliche
Vorkehrungen beschrieben.

Begriffe

Hinterliftete AuBenwandbekleidungen bestehen aus
Bekleidungen mit offenen oder geschlossenen Fugen,
sich tiberdeckenden Elementen bzw. Stofen;
Unterkonstruktionen [z. B. Trag- und gegebenenfalls
Wandprofilen aus Metall, Holzlatten (Traglatten), Kon-
terlatten (Grundlatten)];
Halterungen (Verankerungs-,
gungselementen);
Zubehorteilen (z. B. Anschlussprofile, Dichtungsbander,
thermische Trennelemente);
Hinterliiftungsspalt;
gef. Warmeddmmung und Dammstoffhaltern.

Verbindungs-, Befesti-

HinterlUftungsspalt ist der Laufraum zwischen der Beklei-
dung und der Warmeddmmung oder zwischen der Beklei-
dung und der Wand, soweit keine auBlenliegende Wéarme-
ddmmung vorgesehen ist.

Brandsperren dienen der Begrenzung der Brandausbreitung
im Hinterliiftungsspalt {iber eine ausreichend lange Zeit durch
Unterbrechung oder partielle Reduzierung des freien Quer-
schnitts des Hinterliiftungsspalts.

Dammstoffe, Unterkonstruktionen, Hinterluftungsspalt

Abweichend von § 27 Abs. 3 Satz 1 ThirBO muss die War-
meddmmung nichtbrennbar sein. Die Dammstoffe sind ent-
weder mechanisch oder mit einem Klebemortel, der schwer-
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4.5

4.6

entflammbar ist oder einen Anteil von nicht mehr als 7,5 % an

organischen Bestandteilen aufweist, auf dem Untergrund zu

befestigen. Stabformige Unterkonstruktionen aus Holz sind
zuldssig (§ 27 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 ThiirBO).

Die Tiefe des Hinterliiftungsspaltes darf nicht groBer sein als:
50 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus Holz
und
150 mm bei Verwendung einer Unterkonstruktion aus
Metall.

Horizontale Brandsperren
In jedem zweiten Geschoss sind horizontale Brandsperren im
Hinterliiftungsspalt anzuordnen. Die Brandsperren sind zwi-
schen der Wand und der Bekleidung einzubauen. Bei einer
auflenliegenden Warmeddmmung geniigt der Einbau zwischen
dem Dammstoff und der Bekleidung, wenn der Dammstoff im
Brandfall formstabil ist und einen Schmelzpunkt von
> 1.000° C aufweist.
Unterkonstruktionen aus brennbaren Baustoffen miissen im
Bereich der horizontalen Brandsperren vollstindig unterbro-
chen werden.
Die GroBe der Offnungen in den horizontalen Brandsperren ist
insgesamt auf 100 cm¥Ifm Wand zu begrenzen. Die Offnun-
gen konnen als gleichméBig verteilte Einzel6ffnungen oder als
durchgehender Spalt angeordnet werden.
Die horizontalen Brandsperren miissen iiber mindestens 30
Minuten hinreichend formstabil sein (z. B. aus Stahlblech mit
einer Dicke von d > 1 mm). Sie sind in der Auenwand in Ab-
standen von < 0,6 m zu verankern. Die Stahlbleche sind an den
StoBen mindestens 30 mm zu iiberlappen.
Laibungen von AuBenwand6ffnungen (Tiiren, Fenster) dirfen
integraler Bestandteil von Brandsperren sein, soweit der Hin-
terliifungsspalt durch Bekleidung der Laibungen und Stiirze
der AuBlenwandoffnungen verschlossen ist; die Bekleidung
muss den Anforderungen nach Ziffer 4.4 entsprechen, Unter-
konstruktionen und eine ggf. vorhandene Wirmeddmmung
miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Horizontale Brandsperren sind nicht erforderlich

1. Dbei 6ffnungslosen Auenwénden,

2. wenn durch die Art der Fensteranordnung eine Brandaus-
breitung im Hinterliiftungsspalt ausgeschlossen ist (z. B.
durchgehende  Fensterbdnder, geschossiibergreifende
Fensterelemente) und

3. bei AuBlenwidnden mit hinterliifteten Bekleidungen, die
einschlieBlich ihrer Unterkonstruktionen, Warmedam-
mung und Halterungen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen, wenn der Hinterliiftungsspalt im Bereich der
Laibung von Offnungen umlaufend im Brandfall iiber
mindestens 30 Minuten formstabil (z. B. durch Stahlblech
mit einer Dicke von d > 1 mm) verschlossen ist.

Vertikale Brandsperren im Bereich von Brandwénden

Der Hinterliiftungsspalt darf iiber die Brandwand nicht hin-
weggefiihrt werden. Der Hinterliiftungsspalt ist mindestens in
Brandwanddicke mit einem im Brandfall formstabilen Ddmm-
stoff mit einem Schmelzpunkt von > 1.000° auszufiillen.

§ 29 Abs. 7 Satz 1 ThiirBO bleibt unberiihrt.

Anlage 2.7/3
zu DIN 4131

Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten:

1.

Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin
bis zur Uberarbeitung von DIN 4131 gemi Anhang A dieser
Norm.

Zu Abschnitt A.1.3.2.3

Aerodynamische Kraftbeiwerte, die dem anerkannten auf
Windkanalversuchen beruhenden Schrifttum entnommen oder
durch Versuche im Windkanal ermittelt werden, miissen der
Beiwertdefinition nach DIN 1055 Teil 4 entsprechen.



Anlage 2.7/5
zu DIN 4134

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Abschnitt 4.2.5 wird erginzt durch folgende Regel:

Bei Tragluftbauten braucht die Schneelast nicht beriicksichtigt zu
werden, wenn durch eine dafiir ausreichende dauernde Beheizung
nach Abschnitt 3.4.1 von DIN 1055-5 (Juni 1975) ein Liegenblei-
ben des Schnees verhindert wird oder wenn ein ortsfestes Ab-
rdumgerdt fiir Schnee vorhanden ist.

Innerhalb dieser Bauten sind an sichtbarer Stelle Schilder anzu-

bringen, aus denen hervorgeht, dass

- ohne Schneelast gerechnet wurde

- eine standige Beheizung zur Schneebeseitigung auf dem Dach
erforderlich ist oder

- der Schnee laufend vom Dach zu rdumen ist oder

- eine Abtragung der vollen Schneelast durch eine geeignete
Stiitzkonstruktion erforderlich ist.

Anlage 2.7/6
zu DIN 11622-3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Zu Abschnitt 4

Auf folgenden Druckfehler in Absatz 3, Buchstabe b wird hinge-
wiesen:

Die 5. Zeile muss richtig lauten:

"Fiir Giillebehalter mit einem Durchmesser d > 10 m."

Anlage 2.7/7
zu DIN 11622-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Zu Abschnitt 4.4

Anstelle des nach Absatz 1 anzusetzenden Erdruhedrucks darf
auch mit aktivem Erddruck gerechnet werden, wenn die zum
Auslosen des Grenzzustandes erforderliche Bewegung der Wand
sichergestellt ist (siche DIN 1055 Teil 2, Abschnitt 9.1).

Anlage 2.7/9
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Fiir Arbeits- und Schutzgeriiste diirfen Stahlrohrgeriistkupplungen
mit Schraub- oder Keilverschluss, die auf der Grundlage eines
Priifbescheids gemif den ehemaligen Priifzeichenverordnungen
der Lander hergestellt wurden, weiterverwendet werden, sofern
ein giiltiger Priifbescheid fiir die Verwendung mindestens bis zum
1.1.1989 vorlag. Geriistbauteile, die diese Bedingungen erfiillen,
sind in einer Liste in den DIBt-Mitteilungen” , Heft 6/97 S. 181,
verdffentlicht.
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Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstrae 21, 10245 Berlin.

Anlage 2.7/10
zur Richtlinie ,,Windenergieanlagen; Einwirkungen und
Standsicherheitsnachweise fir Turm und Grindung*

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Nach Untersuchung des Einflusses benachbarter Windener-
gieanlagen gemdl Abschn. 6.3.3 ist, soweit der Abstand a
kleiner ist als nach den dort aufgefiihrten Bedingungen oder
die Bauaufsicht dies nicht beurteilen kann, die gutachterliche
Stellungnahme z. B. eines Sachverstindigen" einzuholen Das
betrifft insbesondere typengepriifte Windenergieanlagen.
Soweit im Gutachten festgestellt wird, dass eine gegeniiber
den Auslegungsparametern erhohte Turbulenzintensitéit vor-
liegt, erfordert dies auch erneute bautechnische Nachweise

und Nachweise flir maschinentechnische Teile der Windener-
gieanlage; dies gilt auch fiir bestehende Anlagen, die derartig
durch die neu zu errichtende beeinflusst werden. Die Standsi-
cherheit anderer Anlagen darf durch hinzutretende nicht ge-
fahrdet werden.

2. Abstinde wegen Gefahr des Eisabwurfs sind unbeschadet der

Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen zu Verkehrswe-
gen und Gebduden einzuhalten, soweit eine Gefdhrdung der
offentlichen Sicherheit nicht auszuschlieen ist.
Absténde grofer als 1,5 x (Rotordurchmesser plus Nabenhdhe)
gelten im Allgemeinen in nicht besonders eisgefahrdeten Re-
gionen gemdfl DIN 1055-5: 1975-06, Abschnitt 6 als ausrei-
chend.

3. Zuden Bauvorlagen fiir Windenergieanlagen gehéren:

3.1 Die gutachterlichen Stellungnahmen eines Sachverstindigen"
nach Abschnitt 3, Buchstabe I der Richtlinie sowie die weite-
ren von einem Sachverstindigen " begutachteten Unterlagen
nach Abschn. 3, Buchstaben J, K und L der Richtlinie.

3.2 Soweit erforderliche Abstinde wegen der Gefahr des Eisab-
wurfes nach 2. nicht eingehalten werden, eine gutachterliche
Stellungnahme eines Sachverstindigen" zur Funktionssicher-
heit von Einrichtungen, durch die der Betrieb der Windener-
gieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann
oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann (z. B. Ro-
torblattheizung).

3.3 Zur Bestitigung, dass die der Auslegung der Anlage zugrunde-
liegenden Anforderungen an den Baugrund am Aufstellort
vorhanden sind, das Baugrundgutachten nach Abschnitt 3,
Buchstabe H der Richtlinie.

3.4 Fir Windenergieanlagen mit einer iiberstrichenen Rotorfléche
von maximal 7,0 m?, einer maximalen Nennleistung von 1,0
kW und einer maximalen Hohe des Rotormittelpunktes iiber
Gelénde von 7,0 m gilt 3.1 oder 3.4 nicht.

4. Hinweise:

4.1 In die Baugenehmigung sind aufzunehmen:

- als Nebenbestimmungen die Durchfiihrung der Wiederkeh-
renden Priifungen nach Abschnitt 13 der Richtlinie? in
Verbindung mit dem begutachteten Wartungspflichtenbuch
(siche 4.1 zu Abschnitt 3, Buchstabe L der Richtlinie) sowie
die Einhaltung der in den Gutachten nach 3.1 bis 3.3 formu-
lieren Auflagen.

- als Hinweis die Entwurfslebensdauer nach Abschn. 8.6.1 der
Richtlinie.

4.2 Die Einhaltung der im Priifbericht bzw. Priifbescheid iiber den
Nachweis der Standsicherheit aufgefiihrten Auflagen an die
Bauausfiihrung ist im Rahmen der Bauiiberwachung und/oder
der Bauzustandsbesichtigung zu tiberpriifen.

4.3 Die erforderlichen Abstinde zu anderen Windenergieanlagen
sollen im Allgemeinen auf dem eigenen Grundstiick erbracht
werden.

5. Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin
nach Anhang B.

Als Sachverstindige kommen insbesondere folgende in Betracht:

- Germanischer Lloyd, WindEnergie GmbH, Steinhéft 9, D-20459 Hamburg

- Det Norske Veritas, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde

- TUV Nord SysTec GmbH & Co KG, Langemarckstr. 20, D-45141 Essen

-TUV Industrie Service GmbH, Westendstrae 199, D-80686 Miinchen

- DEWI-OCC, Offshore & Certification Centre, Am Seedeich 9, D-27472 Cuxhaven

Als Sachverstindige fiir Inspektion und Wartung kommen insbesondere in Betracht:

Die in Fuinote 1 genannten sowie die vom Sachversténdigenbeirat des B bandes WindEnergie

(BWE) ¢.V. ancrkannten Sachverstindigen.

Anlage 2.7/11
zu den Lehmbau Regeln

Die technische Regel gilt fiir Wohngebdude der Gebdudeklasse 1
und 2 mit hochstens zwei Vollgeschossen.

1. Hinsichtlich des Brandschutzes ist das Brandverhalten der
Baustoffe nach DIN 4102-1: 1998-05 oder alternativ nach DIN
EN 13501-1: 2002-06 nachzuweisen, soweit eine Klassifizie-
rung ohne Priifung nach DIN 4102-4:1994-03 oder gemaf



Entscheidung 96/603/EG der Europdischen Kommission
nicht moglich ist.

Anforderungen an den Feuerwiderstand der Bauteile sind
nach DIN 4102-2: 1977-09 oder alternativ nach DIN EN
13501-2: 2003-12 nachzuweisen, soweit eine Klassifizierung
ohne Priifung nach DIN 4102-4:1994-03 nicht moglich ist.
Fiir den Nachweis des Warmeschutzes sind die Bemessungs-
werte der Warmeleitfdhigkeit nach DIN V 4108-4 anzuset-
zen.

Fiir den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109: 1989-
1.

Anlage 2.7/12

Bei Anwendung der technischen Regel ist die ,,Anwendungs-
richtlinie fiir Arbeitsgeriiste”, Fassung November 2005, die in den
DIBt-Mitteilungen” Heft 2/2006 S. 61 veroffentlicht ist, zu beach-

ten.

B

Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstrae 21, 10245 Berlin.

Anlage 2.7/14 E

Fiir die Verwendung von zylindrischen Stahlbauteilen in einscha-
ligen Stahlschornsteinen und Innenrohren aus Stahl nach EN
13084-7:2005 Vist Folgendes zu beachten:

Fiir die Ausfithrung der SchweiBarbeiten von Schornsteinen und
Innenrohren aus zylindrischen Stahlbauteilen gilt DIN V 4133.

h
in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13084-7:2006-06

Anlage 2.7/15 E
zu DIN 12812

Bei der Anwendung der technischen Regel ist die ,,Anwendungs-
richtlinie fiir Traggeriiste nach DIN EN 12812, Fassung August
2009, die in den DIBt-Mitteilungen” Heft 6/2009 S. 227 veréf-
fentlicht ist, zu beachten.

+) Die DIBt-Mitteilungen sind zu bezichen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstrafie 21, 10245 Berlin

Anlage 2.7/16
zu DIN 13084-1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt noch

nicht nach EN 1991-1-4 sondern nach DIN 1055-4.

2. Die Ermittlung der Einwirkungen aus Erdbeben erfolgt noch

nicht nach EN 1998-6 sondern nach DIN 4149.

Anlage 2.7/17
Zu DIN EN 13084-2

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten:

1. Es sind die empfohlenen Teilsicherheitsbeiwerte zu verwen-
den.

2. Anstatt EN 1992-1-1 ist stets noch DIN 1045-1 in Bezug zu
nehmen.

3. Anstatt EN 206-1 ist stets DIN EN 206-1 in Verbindung mit
DIN 1045:2 in Bezug zu nehmen.

4. Betonstahl und Betonstahlprodukte miissen DIN 488-1 bis 6

entsprechen.

5. Fir die thermischen Baustoffeigenschaften ist nicht EN 1992-

1-2 sondern noch DIN 4102-2 in Bezug zu nehmen.

6. Die Lastkombinationen erfolgen statt nach EN 1990 noch

nach DIN 1055-100.

Anlage 12.7/18
zu DIN 13084-4

Bei Anwendung der Technischen Regel ist folgendes zu beachten:

1.

Die informativen Anhénge gelten nicht.

Fulinote ¢ von Tabelle 3 darf nicht angewendet werden; als
charakteristischer Wert der Biegezugfestigkeit fiir die Mauer-
werksklasse A diirfen nur 2 N/mm? angesetzt werden.

Als Teilsicherheitsbeiwert fiir Zugbeanspruchung ist abwei-
chend von Tabelle 6N vy = 1,7 anzusetzen.

Abschnitt 6.3.3.2., 1. Absatz, Satz 1, darf nicht angewendet
werden.

Anlage 2.7/19
zu DIN V 4133

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1

2.

Zusitzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage
2.7/16.

Fiir den Nachweis der Griindung ist anstatt Abschnitt 8.2.3,
1. Absatz der Abschnitt 5.4 von DIN EN 13084-1 zu verwen-
den.

Anlage 2.7/20
zu DIN EN 13084-6

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Anstelle von EN 1993-3-2 und EN 1993-1-6 sind noch die
diesbeziiglichen Regelungen von DIN V 4133:2007-07 anzu-
wenden.

Zusétzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage
2.7/16.

Anlage 2.7/21
zu DIN EN 13084-8

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Anstelle von EN 1993-3-1 und EN 1993-3-2 sind noch die
diesbeziiglichen Regelungen von DIN V 4133:2007-07 bzw.
DIN 4131:1991-11 anzuwenden.

Die mittlere Windgeschwindigkeit v,,(z) ist nach DIN 1055-4
zu bestimmen.

Zusétzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage
2.7/16.

Anlage 2.7/22
Zu DIN EN 13782

Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.1

1.2

2.1

22

3.1

Abschnitt 1 erhilt folgende Fassung:
,»Der Anwendungsbereich wird beschriankt auf Zelte, die
Fliegende Bauten nach § 74 ThiirBO sind.*

Fiir die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand:
Mairz 2010, zu beachten, die vom Arbeitsausschuss Fliegende
Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) verdf-
fentlicht wurden.

Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991
bis ENV 1997 sind die entsprechenden technischen Regeln
dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.

Bei Verweisen auf ,relevante Europdische Normen® bzw.
,EN-Normen* sind zutreffende technische Regeln der aktuel-
len Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste der Techni-
schen Baubestimmungen anzuwenden.

Abschnitt 3.1 erhalt folgende Fassung:



»Zelte sind Anlagen, deren Hiille aus Planen (textile Flachen-
gebilde, Folien) oder teilweise auch aus festen Bauteilen be-
steht.”

3.2 Die Abschnitt 3.1.3 und 3.2 sind von der Einfiihrung ausge-
nommen.

4.1 In Abschnitt 5.1.2, 4. Spiegelstrich, ist nur der erste Satz von
der Einfiihrung erfasst.

4.2 Abschnitt 5.2.2, letzter Satz, ist von der Einfiihrung ausge-
nommen.

5. Zu Abschnitt 6.4.2.2:

Fiir den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als Flie-
gende Bauten auch fiir Aufstellorte mit v,er > 28 m/s bemes-
sen werden sollen, sind die Geschwindigkeitsdriicke nach
Tabelle 2 oder Abschnitt 10.3 der Norm DIN 1055-4:2005-03
anzuwenden. Diese diirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert
werden. Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke
diirfen nicht in Ansatz gebracht werden.

6. Zu Abschnitt 8:
In Abschnitt 8.1 ist Satz 3 von der Einfithrung ausgenommen.
Die Tragfahigkeit von Gewichts- und Stabankern darf nach
den Vorgaben der Abschnitte 8.2 und 8.3 bemessen werden.

Anlage 2.7/23
zu DIN EN 13814

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.1 Abschnitt 1 erhilt folgende Fassung:

,Diese Norm ist anzuwenden fiir Fliegende Bauten nach § 74
ThirBO, z. B. Karusselle, Schaukeln, Boote, Riesenrider,
Achterbahnen, Rutschen, Tribiinen, textile und Membrankon-
struktionen, Buden, Biihnen, Schaugeschifte und Aufbauten
fiir artistische Vorstellungen in der Luft. Sie gilt auch fiir die
Bemessung entsprechender baulicher Anlagen, die in Ver-
gniigungsparks fiir einen ldngeren Zeitraum aufgestellt wer-
den, mit Ausnahme der Windlastansitze sowie der Bemes-
sung der Griindung. Diese Norm gilt nicht fiir Zelte, Ortsfeste
Tribiinen, Baustelleneinrichtungen. Baugeriiste und versetz-
bare landwirtschaftliche Konstruktionen gehoren nicht zu den
Fliegenden Bauten.*

1.2 Fiir die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand:
Mairz 2010, zu beachten, die vom Arbeitsausschuss Fliegende
Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) ver6f-
fentlicht wurden.

2.1 Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991
bis ENV 1997 sind die entsprechenden technischen Regeln
dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.

2.2 Bei Verweisen auf ,relevante Europdische Normen* bzw.
,-EN-Normen* sind zutreffende technische Regeln der aktuel-
len Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste der Techni-
schen Baubestimmungen anzuwenden.

3. Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind von der Einfithrung ausge-
nommen.

4.1 Zu Abschnitt 5.2:
Bei der Auswahl der Werkstoffe sind die in der Thiiringer
Bauordnung und in den Vorschriften aufgrund der Thiiringer
Bauordnung vorgegebenen Verwendungsbedingungen zu be-
achten.

4.2 Zu Abschnitt 5.3.3.1.2.2:
Fiir Tribiinen ohne feste Sitzpldtze und deren Zugénge und
Podeste sind vertikale Verkehrslasten mit q, = 7,5 kN/m? an-
zunehmen.

4.3 Zu Abschnitt 5.3.3.4:
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4.5

5.1

5.2

53

5.4
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5.6

Bei Anwendung von Tabelle 1 ist der durch erforderliche
Schutz- und Verstirkungsmafinamen ertiichtigte Fliegende
Bau im Zustand auBler Betrieb fiir die hochste vorgesehene
Windzone mit den Geschwindigkeitsdriicken nach Tabelle 2
oder Abschnitt 10.3 der Norm DIN 1055-4:2005-03 zu bemes-
sen. Diese diirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden.
Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke diirfen
nicht in Ansatz gebracht werden.

Alternativ darf die Standsicherheit von Fliegenden Bauten im
Zustand aufler Betrieb, auch fiir Aufstellorte mit v, > 28 m/s,
mit den Geschwindigkeitsdriicken nach Tabelle 2 oder
Abschnittt 10.3 der Norm DIN 1055-4:2005-03 nachgewiesen
werden. Diese diirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden.
Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke diirfen
nicht in Ansatz gebracht werden.

Bild 1 ist von der Einfithrung ausgenommen.

Zu Abschnitt 5.3.6.2:
Fiir giinstig wirkende stindige Einwirkungen ist der Teil-
sicherheitsbeiwert yg=1,0 zu verwenden.

Zu Abschnitt 5.6.5.3:

FuBriemenverschnallungen und Uberschlagschaukeln ein-
schlieBlich deren Befestigungen und Verbindungen miissen
eine Bruchlast von mindestens 2 kN aufweisen.

Zu Abschnitt 6:
Anstelle der nachfolgend von der Einfiihrung ausgenommenen
Abschnitte der Norm gelten die Anforderungen der Thiringer
Richtlinie {iber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (Be-
kanntmachung vom 12.11.2008, ThiirStAnz Nr. 49/2008
S. 2010 —2026).

Die Abschnitte 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.5 und 6.1.5.2
sind von der Einfilhrung ausgenommen.

Zu Abschnitt 6.1.6.4:

Bei Kettenfliegerkarussellen darf insbesondere das Versagen
einer Tragkette nicht zum Ausfall der Fahrgastsicherung
(SchlieBkette, -stange, etc.) fithren.

Zu Abschnitt 6.2.1.2:

Rotoren miissen eine geschlossene Zylinderwand haben. Der
Boden und die Innenseite der Zylinderwand sind ohne vorste-
hende oder vertiefte Teile auszufithren. Der obere Rand der
Zylinderwand darf weder vom Benutzer noch von Zuschauern
erreicht werden konnen. Der hohenverschiebbare Boden ist
mit geringer Fuge in den Zylinder einzupassen und mit der Zy-
linderdrehung gleichlaufend zu fithren. Die Tiiren sind mit ge-
ringen Fugen in die Zylinderwand einzupassen. Rotoren sind
so auszubilden, dass sie nicht bei offenen Tiiren anfahren kon-
nen.

Zu Abschnitt 6.2.2.2:

Die Hohe der Umwehrung offener Gondeln von Riesenrddern,
in denen Fahrgéste wihrend des Betriebs aufstehen konnen,
muss, gemessen ab Oberkante Sitzflache, mindestens 0,55 m
betragen. Ein- und Aussteigedffnungen miissen in Hohe der
Umwehrung durch feste Vorrichtungen geschlossen werden
konnen. Sie miissen mit nicht selbsttitig 16sbaren Verschliis-
sen gesichert werden konnen.

Zu Abschnitt 6.2.3.1:

Achterbahnen sind ringsum mit einer Fliachenabsperrung der
Anforderungsklasse J3 auszustatten.

Die Fahrbahnen von Geisterbahnen sind bis auf die Ein- und
Aussteigestellen mindestens mit Bereichsabsperrungen der
Anforderungsklasse J2 gegeniiber Zuschauern abzuschranken.

Zu Abschnitt 6.2.3.5.1:

Bei Geisterbahnen mit langsam fahrenden Fahrzeugen
(Geschw. < 3 m/s) und geeigneten Anpralldimpfern kann auf
ein Blocksystem verzichtet werden.
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5.7

5.8

5.9

5.12

Zu Abschnitt 6.2.3.5.2:

Stockwerksgeisterbahnen miissen Riicklaufsicherungen in
den Steigungsstrecken haben. In den Gefillestrecken sind
erforderlichenfalls Bremsen zur Regelung der Geschwin-
digkeit und Kippsicherungen vorzusehen.

Zu Abschnitt 6.2.5.1.1:

Zwischen Drehscheibe und StoBbande muss eine festste-
hende, waagerechte und glatte Rutschfliche von mindes-
tens 2 m Breite vorhanden sein.

In Abschnitt 6.2.5.2 ist der 1. Absatz von der Einfiihrung
ausgenommen.

Abschnitt 6.2.6 ist von der Ausfiihrung ausgenommen.

Zu Abschnitt 6.2.7.5:

SchieBtische sind unverriickbar zu befestigen. Die Entfer-
nung zu einzelnen flichenméBig begrenzten Zielen von
héchstens 0,40 m Tiefe (z. B. Hauschen fiir Walzenschie-
Ben) darf bis auf 2,40 m verringert werden.

Die Abschnitte 6.4, 6.5 und 6.6 sind von der Einfiihrung
ausgenommen.

6. Abschnitt 7 ist von der Einfiihrung ausgenommen.

7. Die Anhdnge A, C, E, F, H und I sind von der Einfithrung
ausgenommen.

Anlage 3.1/8

zu DIN 4102 Teil 4

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Zu Abschnitt 8.7.1
In gegen Flugfeuer und strahlende Warme widerstandsféhi-
gen Bedachungen nach § 31 Abs. 1 ThiirBO (harte Beda-
chungen) sind, soweit in anderen Bestimmungen nicht weite-
re Anforderungen bestehen, lichtdurchlassige Teilflachen aus
brennbaren Baustoffen nach § 31 Abs. 4 Nr. 1 ThiirBO zulés-
sig, wenn:

- die Summe der Teilflachen hdchstens 30 % der Dachfla-
che betragt,

- die Teilflichen einen Abstand von mindestens 5 m zu
Brandwinden unmittelbar angrenzender héherer Gebéu-
de oder Gebaudeteile aufweisen und
die Teilflaichen

- als Lichtbander hochstens 2 m breit und maximal 20 m
lang sind, untereinander und zu den Dachrdndern einen
Abstand von mindestens 2 m haben oder

- als Lichtkuppeln eine Fliache von nicht mehr als je 6 m?,
untereinander und von den Dachrdndern einen Abstand
von mindestens 1 m und von Lichtbdndern aus brennba-
ren Baustoffen einen Abstand von 2 m haben.

Zu Abschnitt 8.7.2

Dachdeckungsprodukte/-materialien, die einschldgigen euro-
péischen technischen Spezifikationen (harmonisierte europdi-
sche Norm oder europdische technische Zulassung) entspre-
chen und die zusitzlichen Bedingungen iiber angrenzende
Schichten erfiillen, gelten als Bedachungen, die gegen Flug-
feuer und strahlende Warme widerstandsfahig sind.

Zusammenstellung von gegen Flugfeuer und strahlende Wiér-
me widerstandsfdhigen Dachdeckungsprodukten (oder
-materialien) gemdfl Entscheidung der Kommission
2000/553/EG, verdffentlicht im Amtsblatt der Europdischen
Gemeinschaften L 235/19, von denen ohne Priifung ange-
nommen werden kann, dass sie den Anforderungen entspre-
chen; die zusitzlichen Bedingungen zu angrenzenden Schich-
ten sind ebenfalls einzuhalten.

Dachdeckungsprodukte/
-materialien

Besondere Voraussetzung fur
die Konformitétsvermutung

Dachsteine aus Schiefer oder
anderem Naturstein

Entsprechen den Bestimmun-
gen der Entscheidung
96/603/EG der Kommission

Dachsteine aus Stein, Beton,
Ton oder Keramik, Dachplatten
aus Stahl

Entsprechen den Bestimmun-
gen der Entscheidung
96/603/EG der Kommission.
AuBenliegende Beschichtungen
miissen anorganisch sein oder
miissen einen Brennwert

PCS <4,0 MJ/m? oder eine
Masse < 200 g/m? haben

Faserzementabdeckungen:

- Ebene und profilierte
Platten

- Faserzement-Dachplatten

Entsprechen den Bestimmun-
gen der Entscheidung 96/603
EG der Kommission oder
haben einen Brennwert

PCS < 3,0 MJ/kg

Profilblech aus Aluminium,
Aluminiumlegierung, Kupfer,
Kupferlegierung, Zink, Zinkle-
gierung, unbeschichtetem
Stahl, nichtrostendem Stahl,

Dicke > 0,4 mm
Aufenliegende Beschichtungen
miissen anorganisch sein oder
miissen einen Brennwert

PCS <4,0 MJ/m? oder eine

Aluminiumlegierung, Kupfer,
Kupferlegierung, Zink, Zinkle-
gierung, unbeschichtetem
Stahl, nichtrostendem Stahl,
beschichtetem Stahl oder
emailliertem Stahl

verzinktem Stahl, beschichte- Masse < 200 g/m? haben
tem Stahl oder emaillierten

Stahl

Ebenes Blech aus Aluminium, Dicke > 0,4 mm

AuBenliegende Beschichtungen
miissen anorganisch sein oder
miissen einen Brennwert

PCS <4,0 MJ/m? oder eine
Masse < 200 g/m? haben

Produkte, die im Normfall voll
bedeckt sind (von den rechts
aufgefiihrten anorganischen
Materialien)

Lose Kiesschicht mit einer
Mindestdicke von 50 mm oder
eine Masse > 80 kg/m?. Min-
destkorngrofie 4 mm, maximale
KorngrofBe 32 mm.
Sand-/Zementbelag mit einer
Mindestdicke von 30 mm.
Betonwerksteine oder minerali-
sche Platten mit einer Mindest-
dicke von 40 mm

Zusitzliche Bedingungen:

Fur alle Dachdeckungsprodukte/-materialien aus Metall gilt, dass
sie auf geschlossenen Schalungen aus Holz oder Holzwerksoffen
mit einer Trennlage aus Bitumenbahn mit Glasvlies- oder Glasge-
webeeinlage auch in Kombination mit einer strukturierten Trennla-
ge mit einer Dicke < 8 mm zu verwenden sind.

Abweichend hiervon erfiillen bestimmte Dachdeckungsproduk-
te/-materialien die Anforderungen an gegen Flugfeuer und strah-
lende Wirme widerstandsfahige Bedachungen, wenn die Ausfiih-
rungsbedingungen geméf DIN 41202-4/A1 zu 8.7.2 Nr. 2 erfillt
sind.

Anlage 3.1/9

1.

Bei der Anwendung der technischen Regel ist DIN V ENV
1991-2-2 : 1997-05 - Eurocode 1 - Grundlagen der Trag-
werksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2-2:
Einwirkungen auf Tragwerke; Einwirkungen im Brandfall ein-
schlieBlich dem Nationalen Anwendungsdokument (NAD) -
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1991-2-2:1997-05
(DIN-Fachbericht 91) zu beachten.

Bei der Anwendung von DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 unter
Beachtung ihres Nationalen Anwendungsdokumentes gilt au-
Berdem Folgendes:

Es diirfen Tragwerke mit Betonfestigkeitsklassen bis maximal
C45/55 beurteilt werden. Die tabellarischen Daten fiir Stiitzen
(tabellarisches Verfahren zur Einstufung von Stahlbetonstiit-
zen in Feuerwiderstandsklassen) nach DIN V ENV 1992-1-



2:1997-05 Abschnitt 4.2.3 diirfen nicht angewendet werden.
Abweichend vom DIN-Fachbericht 92 darf der Anhang C
angewendet werden.

DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 darf unter Beachtung ihres
Nationalen Anwendungsdokumentes auch zur brandschutz-
technischen Beurteilung von Stahlbetontragwerken herange-
zogen werden, deren Bemessung bei Normaltemperatur
(Kaltfall) nach DIN 1045-1:2008-08 erfolgt ist. Bei der An-
wendung von tabellarischen Daten (tabellarische Einstu-
fungsverfahren) ist der Lastausnutzungsgrad (sofern als Ein-
gangsgrofe fiir die Tabellen erforderlich) entsprechend
DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 zu bestimmen. Bei der An-
wendung vereinfachter Rechenverfahren ist die Beanspru-
chung im Brandfall auf Grundlage von DIN V ENV 1991-2-
2: 1997-05 zu bestimmen.

Die Vornormen DIN V ENV 1993-1-2, DIN V ENV 1994-1-
2 und DIN V ENV 1995-1-2 diirfen unter Beachtung ihrer
Nationalen Anwendungsdokumente dann angewendet wer-
den, wenn die Tragwerksbemessung bei Normaltemperatur
(Kaltfall) nach den Vornormen DIN V ENV 1993-1-1, DIN
V ENV 1994-1-1, DIN V ENV 1995-1-1 unter Beachtung ih-
rer Nationalen Anwendungsdokumente erfolgt ist.

Die DIBt-Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1994-
1-2 in Verbindung mit DIN 18800-5 darf dann angewendet
werden, wenn die Tragwerksbemessung bei Normaltempera-
tur (Kaltfall) nach DIN 18800-5:2007-03 erfolgt ist.

Fiir DIN V ENV 1994-1-2:1997-06 und DIN V ENV 1992-1-
2:1997-05 gilt:

Die in den Tabellen zu den Mindestquerschnittsabmessungen
angegebenen Feuerwiderstandsklassen entsprechen den Feu-
erwiderstandsklassen nach DIN 4102 Teil 2 bzw. den bauauf-
sichtlichen Anforderungen geméiB nachfolgender Tabelle:

Zeile

Konstruktions-
merkmale

Feuerwiderstandsklasse — Benennung

R 30

R 60

R 90

R
120

R 180

Mindestquerschnittsabmessungen unbekleideter Stahlbetonstiitzen bei

mehrseitiger Brandbeanspruchung bei einem

L1.1.1

1.1.1.2

1.1.2
1.1.2.1

1.1.2.2

Ausnutzungsfaktor
o;=0,2
Stiitzenldnge
min /g
Mindestdicke h
in mm
zugehdriger
Mindestachsab-
stand u in mm
Stiitzenlange
max /gl
Mindestdicke
hin mm
zugehoriger
Mindestachsab-
stand u in mm

120
34

120
34

120
34

120
34

150
34

180
37

180
37

240
34

240
34

290
40

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

122

1.2.2.1

1222

Ausnutzungsfaktor
o;=0,5
Stiitzenlange

min /gy
Mindestdicke h in
mm

zugehoriger
Mindestachsab-
stand u in mm
Stiitzenldnge

max /eol 1
Mindestdicke

hin mm
zugehdriger
Mindestachsab-
stand u in mm

120
34

120
34

160
34

180
37

200
34

270
34

260
46

300
40

350
40

400
46

Bauaufsicht-
liche Anforde-
rung

Tragende
Bauteile ohne
Raumab-
schluss

Tragende
Bauteile mit
Raumab-
schluss

Nichttragende
Innenwénde

feuerhemmend

R 30
F 30

REI 30
F 30

EI30
F30

1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2.

1.3.2

Ausnutzungsfaktor
o, =0,7
Stiitzenlange

min /gy
Mindestdicke

hin mm
zugehoriger
Mindestachsab-
stand u in mm

120
34

190
34

250
37

320
40

440
46

Stiitzenldnge
max /¢

1 Mindestdicke 120 250 320 360 490
hin mm
2 | zugehdriger 34 37 40 46 46
Mindestachsab-
stand u in mm

hochfeuer-
hemmend

R 60
F 60

REI 60
F 60

EI 60
F 60

feuerbestindig

R 90
F 90

REI 90
F90

EI90
F90

2.1

22

Mindestquerschnittsabmessungen unbekleideter Stahlbetonstiitzen mit max
/o1 bei 1-seitiger Brandbeanspruchung bei einem Ausnutzungsfaktor o, = 0,7
Mindestdicke 120 120 190 200 230

hin mm
zugehdriger 34 34 34 34 37
Mindestachsab-
stand u in mm

Brandwand

REI-M 90

EI-M 90

Es bedeuten:

R - Tragfahigkeit
E - Raumabschluss

I - Wirmeddmmung
M - Widerstand gegen mechanische Beanspruchung
siche auch Anlage 0.1.2 der Bauregelliste A Teil 1

Anlage 3.1/10
zu DIN 4102-22

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu Abschnitt 5.2:
1.1 3.7.3.2: Anstelle von ,,XC 2 muss es ,,XC 3“ heillen.

1.2 3.13 erhalt folgende Fassung:

Tabelle 31: Mindestdicke und Mindestachsabstand von
Stahlbetonstiitzen aus Normalbeton

3.13.2.1 Stahlbetonstiitzen aus Beton der Festigkeitsklasse
< C 50/60 miissen unter Beachtung der Bedingungen von Ab-
schnitt 3.13.2 die in Tabelle 31 angegebenen Mindestdicken
und Mindestachsabstidnde besitzen.

3.13.2.2 Der Ausnutzungsfaktor a ist das Verhiltnis des Be-
messungswertes der vorhandenen Léngskraft im Brandfall
Ngaa nach DIN 1055-100:2001-03, Abschnitt 8.1 zu dem Be-
messungswert der Tragfahigkeit Ngq nach DIN 1045-1. Bei
planméBig ausmittiger Beanspruchung ist fiir die Ermittlung
von o, von einer konstanten Ausmitte auszugehen.

3.13.2.3 Tabelle 31 gilt fiir Stiitzen mit Rechteckquerschnitt
und Lingen zwischen den Auflagerpunkten bis 6 m und fiir
Stiitzen mit Kreisquerschnitt und Langen zwischen den Aufla-
gerpunkten bis 5 m.

3.13.2.4 Tabelle 31 ist bei ausgesteiften Gebduden anwendbar,
sofern die Stiitzenenden, wie in der Praxis iiblich, rotationsbe-
hindert gelagert sind. Lauft eine Stiitze {iber mehrere Geschos-



se durch, so gilt der entsprechende Endquerschnitt im Brand-
fall ebenfalls als an seiner Rotation wirksam gehindert.
Tabelle 31 darf nicht angewendet werden, wenn die Stiitzen-
enden konstruktiv als Gelenk (z. B. Auflagerung auf einer
Zentrierleiste) ausgebildet sind.

3.13.2.5 Die Ersatzlange der Stiitze zur Bestimmung des Be-
messungswertes der Tragfdhigkeit Ngp nach Abschnitt
3.13.2.2 entspricht der Ersatzlinge bei Raumtemperatur, je-
doch ist sie mindestens so gro3 wie die Stiitzenldnge zwi-
schen den Auflagerpunkten (Geschosshohe).

3.13.2.10 Die fiir den Kaltfall giiltigen Anforderungen an die
Abmessungen der Stiitzen, den Bewehrungsquerschnitt und
die Anordnung der Bewehrung sind zu beachten.

Anmerkung zu 3.13.2.4:

Eine rotationsbehinderte Lagerung ist im Brandfall dann ge-
geben, wenn die Stiitzenenden in Tragwerksteile eingespannt
sind, die nicht dem Brandfall ausgesetzt sind. Dies ist bei
Stiitzen, die iiber mehrere Geschosse durchlaufen, innerhalb
eines Geschosses regelmiBig anzunehmen, da eine zumindest
zeitweise Begrenzung der Brandausbreitung auf ein Geschoss
unterstellt wird.

4.3.2.4: Im Titel von Tabelle 37 muss es ,,Nrgcr
von ,,Nggco™ heilen.

anstelle

Zu Abschnitt 6.2:
5.5.2.1: In Tabelle 74 muss es in Gleichung (9.4) ,>1 anstel-
le von ,,< 1 heiflen.

»=

Zu Abschnitt 7

Bei einer Bemessung von Mauerwerk nach dem semiprobabi-
listischen Sicherheitskonzept entsprechend DIN 1053-100
kann die Klassifizierung der Feuerwiderstandsdauer tragen-
der Wiénde nach DIN 4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-
4/A1:2004-11 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor a, wie
folgt bestimmt wird und o, < 1,0 ist:

h
fir |0 <—%<25: _ 15 N )
d o, =314 h< ; Ek o
25— bd {127
d K, d
fir Ne _ - o =314 Ne, @
d fk efi
bd*{1-2—
k, d
mit Ny, = Ng, + N ©)
Darin ist

o,  der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks
in Feuerwiderstandsklassen und Brandwénde

hk die Knicklédnge der Wand nach DIN 1053-100

d die Wanddicke

b die Wandbreite

Nek  der charakteristische Wert der einwirkenden Normal-
kraft nach Gl. (3)

Ngk der charakteristische Wert der Normalkraft infolge
standiger Einwirkungen

Nk der charakteristische Wert der Normalkraft infolge
veranderlicher Einwirkungen

K die charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks
nach DIN 1053-100

o ein Faktor zur Beriicksichtigung unterschiedlicher
Teilsicherheitsbeiwerte y#y bei Winden und ,.kurzen
Wiénden“ nach DIN 1053-100

€ die planméafBige Ausmitte von Ng in halber Geschoss-
hohe unter Beriicksichtigung des Kriecheinflusses
nach Gleichung (7.3) von DIN 1053-100

Beim Nachweis der Standsicherheit mit dem vereinfachten
Verfahren von DIN 1053-100 mit voll aufliegender Decke darf
e = 0 angenommen werden.

Fir Werte a,> 1,0 ist eine Einstufung des Mauerwerks in
Feuerwiderstandsklassen und Brandwénde mit den Tabellen
nach DIN 4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 nicht
moglich.

Fufinote 4 in DIN 4102-4, Tabellen 39 bis 41 wird wie folgt
erganzt:

Bei 9,4 N/mm? < o' fi < 14,0 N/mm? gelten die Werte nur fiir
Mauerwerk aus Voll-, Block- und Plansteinen.

Anlage 3.1/11
zu DIN 4102-4/A1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Zu Tabelle 110:
Anstelle von DIN 18180:1989-09 gilt DIN 18180:2007-01.

Zu Abschnitt 4.5.2.2

Bei der Bemessung von Mauerwerk nach dem genaueren
Verfahren von DIN 1053-1 kann die Einstufung des Mauer-
werks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwinde nach DIN
4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 erfolgen, wenn
der Ausnutzungsfaktor a, wie folgt bestimmt wird und
a,< 1,0 ist.

1,33'}/‘V0rh0' 15 )
o= ; h
R 25_

d

fL’lrIOSI:jk<25:

_1,33-y-vorho

@
’ Pr

furh—k<10:
d

Darin ist

a der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks
in Feuerwiderstandsklassen und Brandwéande

hy die Knickldnge der Wand nach DIN 1053-1

d die Wanddicke

Y der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1

vorho die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten
unter Annahme einer linearen Spannungsverteilung und
ebenbleibender Querschnitte

Br  der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks
nach DIN 1053-1

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von Br der
Wert 1,33 Br eingesetzt werden, sofern die y-fache mittlere
Spannung den Wert Bz nicht iiberschreitet.

Anlage 3.3/1
zur Muster-Industriebaurichtlinie

Die Aussage der Tabelle 1 der Muster-Industriebaurichtlinie iiber
die Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bau-
teile sowie die Grofen der Brandabschnittsflichen ist nur fiir
oberirdische Geschosse anzuwenden.

Anlage 3.5/1

zur

Richtlinie  zur  Bemessung von  Ldschwasser-

Rickhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe
(LORURLY):

1.

Abschnitt 1.2 Abs. 1 erhélt folgende Fassung:

,Das Erfordernis der Riickhaltung verunreinigten Loschwas-
sers ergibt sich ausschlieBlich aus dem Besorgnisgrundsatz des
Wasserrechts (§ 19g Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in
Verbindung mit der Regelung des § 3 Nr. 4 Muster-VAwS.
Danach muss im Schadensfall anfallendes Loschwasser, das



mit ausgetretenen wassergefdhrdenden Stoffen verunreinigt
sein kann, zuriickgehalten und ordnungsgemafB entsorgt wer-
den konnen.”

2. Nach Abschnitt 1.4 wird folgender neuer Abschnitt 1.5
eingefiigt:
»1.5 Eine Loschwasserriickhaltung ist nicht erforderlich fuir
das Lagern von Calciumsulfat und Natriumchlorid.*

3. Abschnitt 1.5 wird Abschnitt 1.6 neu.

4. In Abschnitt 3.2 wird die Zeile ,,WGK 0: im Allgemeinen
nicht wassergeféahrdende Stoffe* gestrichen.

5. Satz 2 des Hinweises in FuBinote 4 wird gestrichen. Satz 1
erhilt folgenden neuen Wortlaut:
»Vergleiche Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasser-
haushaltsgesetz iiber die Einstufung wassergefdhrdender
Stoffe und ihre Einstufung in Wassergefdhrdungsklassen
(Verwaltungsvorschrift wassergefidhrdender Stoffe — 17. Mai
1999, Bundesanzeiger Nr. 98 a vom 29.05.1999, gedndert
durch Verwaltungsvorschrift vom 23. Juni 2005, Bundesan-
zeiger Nr. 126a vom 8. Juli 2005).“

Anlage 4.1/1
zu DIN 4108-2

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Der sommerliche Wéarmeschutz erfolgt tiber die Regelungen
der Energieeinsparverordnung.

2. Zu Abschnitt 5.3.3:
Die aufgefiihrten Ausnahmen gelten nur fiir einlagig herge-
stellte Dammstoffplatten.

Anlage 4.1/2
zu DIN 4108-3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Der Abschnitt 5 sowie die Anhidnge B und C sind von der
Einfiihrung ausgenommen.
2. Die Berichtigung 1 zu DIN 4108-3:2002-04 ist zu beachten.

Anlage 4.1/3
zu DIN V 4108-4

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu
beachten:

Hinweis:

Die Bemessungswerte der Kategorie I gelten fiir Produkte nach
harmonisierten Europdischen Normen, die in der Bauregelliste B
Teil 1 aufgefiihrt sind.

Die Bemessungswerte der Kategorie 1I gelten fiir Produkte nach
harmonisierten Europdischen Normen, die in der Bauregelliste B
Teil 1 aufgefiihrt sind und deren Warmeleitfahigkeit einen Wert
Agrenz Nicht liberschreitet. Der Wert Agpey, ist hierbei im Rahmen
eines Verwendbarkeitsnachweises (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall) festzulegen.

Anlage 4.1./5E

Fir die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten
Normen ist Folgendes zu beachten:

1. An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus
Blihton-Leichtzuschlagstoffen nach EN 14063-1":
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ
und DI nach DIN 4108-10:2008-06 als nicht druckbelastbare
(dk) Wérmeddmm-Schiittung verwendet werden. Dariiber

hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Wirmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Wérmeleitféhigkeit zu filhren. Der Bemessungswert
der Wiarmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Wérme-
leitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die
Nenndicke der Wirmeddmmschicht anzusetzen. Die Nenndi-
cke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung aus
Produkten mit expandiertem Perlite nach EN 14316-17:

Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ,
DI und WH nach DIN 4108-10:2008-06 als nicht druckbelast-
bare (dk) Warmedammschiittung verwendet werden. Dariiber
hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Wiarmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Warmeleitfahigkeit zu fithren. Der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Wéarme-
leitféhigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Wérmedurchlasswiderstands ist die
Nenndicke der Warmeddmmschicht anzusetzen. Die Nenndi-
cke ist bei der Anwendung in Decken/Déchern die um 20 %
verminderte Einbaudicke und bei der Anwendung in Wanden
die lichte Weite des Hohlraums. Bei der Anwendung in Win-
den ist die Nennhohe die um 20 % verminderte Einbauhdhe.

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung mit
Produkten aus expandiertem Vermiculite nach EN 14317-1%:
Das Produkt darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ,
DI und WH nach DIN 4108-10:2008-06 als nicht druckbe-
lastbare (dk) Warmedédmmschiittung verwendet werden. Dar-
iber hinaus gehende Anwendungen sind in einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungs-
wert der Warmeleitfahigkeit zu fithren. Der Bemessungswert
der Wiarmeleitfahigkeit ist gleich dem Nennwert der Wérme-
leitfahigkeit multipliziert mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands ist die
Nenndicke der Wirmeddmmschicht anzusetzen. Die Nenndi-
cke ist bei der Anwendung in Decken/Dichern die um 20 %
verminderte Einbaudicke und bei der Anwendung in Wianden
die lichte Weite des Hohlraums. Bei der Anwendung in Wén-
den ist die Nennhohe die um 20 % verminderte Einbauhdhe.

Hinweis:

Fiir Mauersteine nach EN 771-1, -2, -3, -4 und 5%, an die An-
forderungen an die Warmeleitfahigkeit gestellt werden und de-
ren Umrechnungsfaktor fiir den Feuchtegehalt F,, von DIN V
4108-4, Tabelle 5, abweicht, muss nachgewiesen sein, dass sie
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 2.1.26 entsprechen.

Dekorative Wandbekleidungen — Rollen und Plattenform nach
EN 15102

Als Bemessungswert des Wérmedurchlasswiderstands gelten
die im Rahmen der CE-Kennzeichnung deklarierten Werte di-

vidiert durch den Sicherheitsbeiwert y = 1,2.
)

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 771, -2, -3, -4 und 5:2005-05
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15102:2008-01



Anlage 4.2/1
zu DIN 4109

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

Zu Abschnitt 5.1, Tabelle 8, Fulinote 2:
Die Anforderungen sind im Einzelfall von der Bauauf-
sichtsbehorde festzulegen.

Zu Abschnitt 6.3 und 7.3:

Eignungspriifungen I und III sind im Rahmen der Erteilung
eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses durch-
zufiihren.

Zu Abschnitt 8

Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 4, Zeilen 3 und 4
einzuordnen sind, ist die Einhaltung des geforderten Schall-
druckpegels durch Vorlage von Messergebnissen nachzuwei-
sen. Das Gleiche gilt fiir die Einhaltung des geforderten
Schallddimm-Mafes bei Bauteilen nach Tabelle 5 und bei
AuBenbauteilen, an die Anforderungen entsprechend Tabelle
8, Spalten 3 und 4 gestellt werden, sofern das bewertete
Schallddimm-MaB R’y s > 50 dB betragen muss. Diese Mes-
sungen sind von bauakustischen Priifstellen durchzufiihren,
die entweder nach § 25 b Abs. 1 ThiirBO anerkannt sind oder
in einem Verzeichnis iiber ”Sachverstindige Priifstellen fiir
Schallmessungen nach der Norm DIN 4109” bei dem Ver-
band der Materialpriifungsanstalten” gefiihrt werden.

Zu Abschnitt 6.4.1:

Prifungen im Priifstand ohne Flankeniibertragung diirfen
auch durchgefiihrt werden; das Ergebnis ist nach Beiblatt 3
zu DIN 4109, Ausgabe Juni 1996, umzurechnen.

Eines Nachweises der Luftschallddmmung von Auflenbautei-

len (Tabelle 8 der Norm DIN 4109) vor AuBlenlédrm bedarf es,

wenn

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum
Schutz vor Auflenldrm am Gebdude zu treffen sind (§ 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder

b) der sich aus amtlichen Larmkarten oder Lérmaktions-
plidnen nach § 47 ¢ oder d des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes ergebene ,,maligebliche AuBenlarmpegel”

(Abschn. 5.5 der Norm DIN 4109) auch nach den vorge-

sehenen MaBnahmen zur Lirmminderung (§47 d

BImSchG) gleich oder hoher ist als

- 56 dB (A) bei Bettenrdumen in Krankenhdusern und
Sanatorien,

- 61 dB (A) bei Aufenthaltsrdumen in Wohnungen,
Ubernachtungsriumen, Unterrichtsriumen und #dhn-
lichen Rdumen,

- 66 dB (A) bei Biirordumen.

*)
Verband der Materialpriifungsanstalten (VMPA) e. V. Berlin, LittenstraBe 10, 10179 Berlin

Hinweis: Dieses Verzeichnis wird auch bekannt gemacht in der Zeitschrift “Der Priifingenieur”,

von der Bund fiir Baustatik.

inigung der Priif

Anlage 4.2/2
zu DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109

1.

Die Berichtigung 1 zu DIN 4109, Ausgabe August 1992, ist
zu beachten.

Zum Nachweis der Luftschallddimmung bei Wénden aus

Lochsteinmauerwerk:

Mauerwerk aus folgenden Steinen mit Lochern gilt als quasi-

homogen, sodass die Schallddmmung aus der flachenenbezo-

genen Masse ermittelt werden kann:

- Mauerwerk aus Ziegeln mit einer Dicke < 240 mm unge-
achtet der Rohdichte, bei Wanddicken > 240 mm ab einer
Rohdichteklasse > 1,0.

- Mauerwerk aus Kalksandsteinen mit einem Lochanteil
<50 %, ausgenommen Steine mit Schlitzlochung, die ge-
geneinander von Lochebene zu Lochebene versetzte Lo-
cher aufweisen.

Fiir Mauerwerk aus Lochsteinen mit davon abweichenden Ei-
genschaften kann der Nachweis der Schallddmmung nicht
nach DIN 4109 und Beiblatt 1 zu DIN 4109 gefiihrt werden.
Ausgenommen sind Fille, in denen nur der Schutz gegen Au-
Benldrm relevant ist. Hierfiir kann das bewertete Schallddmm-
Mal auf Grundlage eines Allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses gemdfl Anlage 4.2/1, Absatz 2 festgelegt wer-
den.

Anlage 5.1/1
zu DIN 4149

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1.

In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Déchern mit
mehr als 35° Neigung und in den Erdbebenzonen 2 und 3 die
freistehenden Teile der Schornsteine {iber Dach durch geeigne-
te MafBinahmen gegen die Einwirkungen von Erdbeben so zu
sichern, dass keine Teile auf angrenzende 6ffentlich zugéngli-
che Verkehrsflachen sowie die Zugénge zu den baulichen An-
lagen herabfallen konnen.

Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologi-
schen Untergrundklassen wird auf die Bekanntmachung des
Thiiringer Ministeriums fiir Bau und Verkehr iiber die zu DIN
4149 analogen Gefdhrdungszonen und die zugehdrigen Unter-
grundklassen fiir Gemarkungen mit temporidrer Gefahrdung
durch bergbauinduzierte Seismizitit vom 27. November 2006
(ThiirStAnz 50/2006 S. 2029 u. 35/2007 S. 1655) oder Digital
Service CD-PRINT, Isener Str. 7, 84405 Dorfen, hingewiesen.
Die Tabelle ,,Zuordnung der Erdbebenzonen nach Verwal-
tungsgrenzen™ ist iiber www.bauministerkonferenz.de oder
www.dibt.de/Aktuelles abrufbar.

Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-
1:2001-07 und DIN 1052:2004-08 durch die Verweise auf
DIN 1045-1:2008-08 und DIN 1052:2008-12 ersetzt.

Zu Abschnitt 5.5

Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der
Erdbebenlasten sind Schneelasten in Gleichung (12) abwei-
chend von DIN 1055-100 mit dem Kombinatsbeiwert W, =
0,5 zu multiplizieren.

Zu Abschnitt 9

- Die Duktilitdtsklassen 2 und 3 diirfen nur dann zur An-
wendung kommen, wenn der wirkliche Hochstwert der
Streckgrenze fy max (siche DIN 4149:2005-04 Abschnitt
9.3.1.1) und die in Absatz 9.3.1.1 (2) geforderte Mindest-
kerbschlagarbeit durch einen bauaufsichtlichen Uberein-
stimmungsnachweis abgedeckt sind.

- In Absatz 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Absatz
,9.3.3.3 (10)“ durch den Verweis ,,9.3.5.3 (10) ersetzt.

- In Absatz 9.3.5.5 (5) erhélt Formel (87) folgende Fassung:

_ M pl, Verb, i
Mgy
- In Absatz 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte
8 und 11 durch den Verweis ,,8 und 9 ersetzt.

Zu Abschnitt 10

- Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser
Norm ist DIN 1052:2008-12 anzuwenden.

- Absatz 10.1 (5) erhélt folgende Fassung:
,»(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berech-
nung eine Kombination von Tragwerksmodellen der Duk-
tilitdtsklassen 1 und 3 fiir die beiden Hauptrichtungen des
Bauwerks nicht angesetzt werden.*

- In Absatz 10.3 (2) erhdlt der mit dem 4. Spiegelstrich
markierte Unterabsatz folgende Fassung:
- die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholz-
platten (Brettsperrholzplatten) und deren Verbindungsmit-
teln muss durch allgemeine bauvaufsichtliche Zulassungen
nachgewiesen sein;*

- In Absatz 10.3 (3) erhdlt der mit dem 2. Spiegelstrich
markierte Unterabsatz folgende Fassung:



,»- die Abminderung des Bemessungswertes des Schub-
flusses fiir Holztafeln mit versetzt angeordneten Plat-
ten [siche DIN 1052:2008-12, 8.7.2 (6)] wird in den
Erdbebenzonen 2 und 3 nicht angesetzt;*

- Absatz 10.3 (6) erhilt folgende Fassung:

,»(6) Eine Unterschreitung der Mindestdicken von Holz-

bauteilen, wie sie in DIN 1052:2008-12, 12.2.2 (2) und

12.2.3 (7), gestattet ist, ist in den Erdbebenzonen 2 und 3

nicht zuldssig.

6. Zu Abschnitt 11

- Absatz 11.2 (2) ist wie folgt zu ergénzen:
»Solange Mauersteine mit nicht durchlaufenden Innen-
stegen in Wandléngsrichtung fiir die Verwendung in Erd-
bebenzone 2 und 3 noch nicht in die Bauregelliste aufge-
nommen sind, diirfen ersatzweise Produkte mit Uberein-
stimmungsnachweis fiir die Verwendung in Erdbebenzo-
ne 3 und 4 nach DIN 4149-1:1981-04 verwendet wer-
den.”

- Die Absitze 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten
folgende Fassung (Tab. 16 ist zu streichen):
»(1) Der Bemessungswert E,4 der jeweilig maB3gebenden
SchnittgroBe in der Erdbebenbemessungssituation ist
nach Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abhingig
von den vorliegenden Randbedingungen entweder das
vereinfachte oder das genauere Berechnungsverfahren
nach DIN 1053-1:1996-11 zu Anwendung kommen.*
»(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berech-
nungsverfahrens nach DIN 1053-1:1996-11 darf die
Bemessungstragfahigkeit Ry aus den um 50 % erhohten
zuldssigen Spannungen ermittelt werden. Auf einen ex-
pliziten rechnerischen Nachweis der ausreichenden
rdumlichen Steifigkeit darf nicht verzichtet werden.*
»(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfah-
rens ist der Bemessungswert E4 der jeweilig maBgeben-
den SchnittgroBe unter y-fachen Einwirkungen geméif
DIN 1053-1:1996-11 zu ermitteln. Der mafigebende Si-
cherheitsbeiwert y darf hierbei auf 2/3 der in Abschnitt 7
der DIN 1053-1:1996-11 festgelegten Werte reduziert
werden. Als Bemessungstragfahigkeit Ry sind die in
DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rechnerischen Festig-
keitswerte anzusetzen.*

7.  Zu Abschnitt 12

- Bei Erdbebennachweisen von Griindungen und Stiitz-
bauwerken nach dieser Norm ist DIN 1054:2005-01 an-
zuwenden.

- Die Absitze 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende
Fassung:
»(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitétsbe-
messung gefiihrt, so ist Abschnitt 7.2.5 zu beachten.*
»(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen
nach Abschnitt 7.2.2 umfasst:
a) den Nachweis der ausreichenden Tragfahigkeit der
Griindungselemente nach den baustoftbezogenen Regeln
dieser Norm und den jeweiligen Fachnormen;

b) die einschldgigen Nachweise der Griindungen nach
DIN 1054. Einschrankungen hinsichtlich der generellen
Anwendbarkeit von Nachweisverfahren im Lastfall Erd-
beben in DIN 1054 oder in diese begleitenden Berech-
nungsnormen miissen nicht beachtet werden, wenn keine
ungiinstigen Bodenverhiltnisse (Hangschutt, lockere Ab-
lagerungen, kiinstliche Auffiillungen usw.) vorliegen.*
- Absatz 12.1.1 (4) erhilt folgende Fassung:

,»(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charak-
teristische Wert des Erdwiderstands (passiver Erddruck)
nur mit maximal 30 % seines nominellen Wertes ange-
setzt werden.*

- Absatz 12.2.1 (2) erhilt folgende Fassung:
»Vereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei
Erdbeben ermittelt werden, indem der Erddruckbeiwert k

«

ersetzt wird durch k, =k +a -y, .E .

Anlage 5.2/1
zu DIN 68800 Teil 3

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Die Abschnitte 11 und 12 der Norm sind von der Einfiihrung
ausgenommen.

Anlage 6.1/1
zur PCB-Richtlinie

Von der Einfiihrung sind nur die Abschnitte 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1,
5.2, 5.4 und 6 erfasst.

Zusitzlich gilt Folgendes:

1. In bestehenden Gebduden konnen polychlorierte Biphenyle
(PCB) von belasteten Bauprodukten und Bauteilen in die
Atemluft freigesetzt werden und beim Menschen Gesundheits-
schddigungen auslosen. Die Verantwortung fiir die Durchfiih-
rung der erforderlichen Untersuchungen und Sanierungsmaf-
nahmen obliegt den jeweiligen Eigentimern bzw. Verfi-
gungsberechtigten der betroffenen Gebdude.

2. Zur Abwehr moglicher Gefahr fiir Leben oder Gesundheit sind
in dauerhaft genutzten Raumen SanierungsmaBnahmen dann
angezeigt, wenn die zu erwartende Raumluftkonzentration —
unabhingig von der tiglichen Aufenthaltsdauer — im Jahres-
mittel mehr als 3000 ng PCB/m?® Luft betrégt.

Der letzte Satz in Kapitel 3 der Richtlinie wird aufgehoben.

3. Die Richtlinie gilt ansonsten in der Fassung September 1994
unverindert, solange es sich bei den PCB-haltigen Priméarquel-
len ausschlieBlich um nicht dioxin-&dhnliche PCB-Quellen wie
Fugendichtstoffe handelt. Sind jedoch bei den PCB-
Primarquellen nur oder auch dioxin-dhnliche PCB-Quellen
wie Deckenplatten, Anstriche sowie nicht sicher einzuordnen-
de PCB-Quellen zu beriicksichtigen, so ist zusitzlich die Be-
stimmung der Raumluftkonzentration von PCB 118 erforder-
lich, wenn die Gesamtkonzentration an PCB iiber 1000 ng
PCB/m* Luft liegt. Betrigt die Raumluftkonzentration dabei
mehr als 10 ng PCB 118/m* Luft, sind umgehend expositi-
onsmindernde Mafinahmen gemdfB Abschnitt 3 und 4 der
Richtlinie zur Verringerung der Raumluftkonzentration von
PCB durchzufiihren. Bei Raumluftkonzentrationen gleich oder
unter 10 ng PCB 118/m? Luft wird empfohlen, in Abhédngig-
keit von der Belastung zumindest das Liiftungsverhalten zu
tiberpriifen und gegebenenfalls zu verbessern.

4. Sollen bauliche Anlagen abgebrochen werden, die PCB-
haltige Produkte enthalten, so sind diese Produkte vor Beginn
der Abbrucharbeiten aus der baulichen Anlage zu entfernen.

Hinweis:

Ergidnzend wird darauf hingewiesen, dass der in Abschnitt 5.3 der
Richtlinie genannte Sanierungsleitwert von 300 ng PCB/m* Luft
einen Wert aus dem Vorsorgebereich darstellt, der nicht exakt
abgrenzbar ist und deshalb der GroBenordnung nach erreicht
werden sollte. MaBnahmen zur Reduzierung der PCB-
Raumluftkonzentration werden in Abhingigkeit vom Mal3 der
Uberschreitung des Sanierungsleitwerts und unter Beachtung der
VerhiltnismaBigkeit empfohlen.

Anlage 6.2/1
zur Asbest-Richtlinie

Bei Anwendung der technischen Regel ist zu beachten:

Eine Erfolgskontrolle der Sanierung nach Abschnitt 4.3 durch
Messungen der Konzentration von Asbestfasern in der Raumluft
nach Abschnitt 5 ist nicht erforderlich bei Sanierungsverfahren, die
nach dieser Richtlinie keiner Abschottung des Arbeitsbereiches
bediirfen.



Anlage 6.4/1
zur PCP-Richtlinie

Von der Einfilhrung sind nur die Abschnitte 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 und
6.2 erfasst.

Anlage 7.1/1
zu DIN 18065

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Von der Einfithrung ausgenommen ist die Anwendung auf
Treppen in Wohngebduden der Gebdudeklasse 1 und 2 und in
Wohnungen.

2. Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppen-
liften in Treppenrdumen notwendiger Treppen in bestehenden
Gebéuden:

Durch den nachtréglichen Einbau eines Treppenlifts im Trep-
penraum darf die Funktion der notwendigen Treppe als Teil
des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der
Treppe grundsétzlich nicht beeintrachtigt werden. Der nach-
tragliche Einbau eines Treppenlifts ist zuldssig, wenn folgen-
de Kriterien erfiillt sind:

1. Die Treppe erschlieft nur Wohnungen und/oder ver-
gleichbare Nutzungen.

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch
die Fiihrungskonstruktion nicht wesentlich unterschritten
werden; eine untere Einschrankung des Lichtraumprofils
(s. Bild 5) von hochstens 20 cm Breite und hochstens 50
cm Hohe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s.
Ziffer 3.6) oder der Gehbereich (s. Ziffer 9) nicht verén-
dert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend ge-
nutzt werden konnen.

3. Wird ein Treppenlift iiber mehrere Geschosse gefiihrt,
muss mindestens in jedem Geschoss eine ausreichend
grofle Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten ei-
ner begegnenden Person bei Betrieb des Treppenlifts zu
ermoglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem
benutzten Lift eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm
gesichert ist.

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition
befinden, die den Treppenlauf nicht einschrénkt. Im Stor-
fall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne gro-
Beren Aufwand in die Parkposition fahren lassen.

5. Waibhrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkpositi-
on muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt sein. Ne-
ben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite
der Treppe von 60 cm verbleiben.

6. Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppen-
lift gesichert sein.

7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien
bestehen, soweit das technisch moglich ist.

3. Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebéu-
de darf durch den nachtriglichen Einbau eines zweiten Hand-
laufs die nutzbare Mindestlaufbreite um hochstens 10 cm un-
terschritten werden. Diese Ausnahmeregelung bezieht sich
nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach
den Festlegungen der DIN 18065. Abweichende Festlegun-
gen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon un-
beriihrt.

Anlage 7.2/1
zu DIN 18024-1

Die Einfithrung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen oder
die Teile baulicher Anlagen, fiir die nach § 53 ThiirBO barriere-
freie Nutzbarkeit gefordert wird. Technische Regeln, auf die in
dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfilhrung nicht
erfasst. Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist
Folgendes zu beachten:

Die Abschnitte 8,4, 8.5, 9, 10.1 Satz 2, 12.2, 13 bis 16 und 19 sind
nicht anzuwenden.

Anlage 7.2/2
zu DIN 18024-2

Die Einfiihrung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen oder
die Teile baulicher Anlagen, fiir die nach § 53 ThiirBO barriere-
freie Nutzbarkeit gefordert wird. Technische Regeln, auf die in
dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfiithrung nicht erfasst.
Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgen-
des zu beachten:

Die Abschnitte 6 Satz 4, 8, 11 Satz 1, 13, 14 und 16 sind nicht
anzuwenden.

Anlage 7.3/1
zu DIN 18025-1

Die Einflihrung bezieht sich nur auf Wohnungen, die als Wohnun-
gen fiir Rollstuhlbenutzer errichtet werden und die Zugéinge zu
diesen Wohnungen. Technische Regeln, auf die in dieser Norm
verwiesen wird, sind von der Einfiihrung nicht erfasst.

Anlage 7.3/2
zu DIN 18025-2

Die Einfiihrung bezieht sich nur auf Wohnungen, die barrierefrei
errichtet werden und die Zugénge zu diesen Wohnungen. Techni-
sche Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der
Einfithrung nicht erfasst.

Anlage 7.4.1
zur Richtlinie Gber Flachen fur die Feuerwehr

Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beach-
ten:

1. Zu Abschnitt 1:
Zufahren, Aufstell- und Bewegungsflichen sind mindestens
entsprechend der Straflen-Bauklasse VI (Richtlinie fiir Stan-
dardisierung des Oberbaues von Verkehrsflaichen — RStO 01)
zu befestigen.

2. Hinweisschilder

2.1 Hinweisschilder fiir Zu- oder Durchfahrten haben die Auf-
schrift ,,’Feuerwehrzufahrt®, die Schilder fiir Aufstell- oder
Bewegungsflachen die Aufschrift ,,Flichen fiir die Feuer-
wehr*.

Die Hinweisschilder fiir Flachen fiir die Feuerwehr miissen der
DIN 4066 entsprechen; die Hinweisschilder ,,Feuerwehrzu-
fahrt* miissen eine GroBle von mindestens B/H = 594/210 mm
haben und von der 6ffentlichen Verkehrsfliche aus erkennbar
sein.

Flachen fiir die Feuerwehr miissen eine jederzeit deutlich
sichtbare Randbegrenzung haben.

2.2 Nach § 12 Abs. 1 Nr. 8 StVO ist das Halten vor und in Feuer-
wehrzufahrten unzuldssig, wenn diese Zufahrten amtlich ge-
kennzeichnet sind.

Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im offentli-
chen Verkehrsraum im Bereich der Feuerwehrzufahrt notwen-
dig so muss das Hinweisschild ,,Feuerwehrzufahrt von der
zustandigen Behorde gekennzeichnet sein (amtliches Hinweis-
schild).

Anstelle des amtlichen Hinweisschildes ,,Feuerwehrzufahrt*
kann die zustindige Behorde die Aufstellung des Verkehrszei-
chens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild
. Feuerwehrzufahrt“ anordnen (Schutzzone im Sinne von § 45
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO).



	Anlage 3.1/9
	Anlage 3.1/9
	Anlage 3.1/9
	Anlage 3.1/9
	Anlage 2.3/11
	3.  Vergussmörtel und Vergussbetone nach der „DAfStb-Richt-linie Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel  Ausgabe Juni 2006“ dürfen bei Instandsetzungsmaßnahmen gemäß dem Anwendungsbereich nach dieser Richtlinie (einschl. Berichtigung) verwendet werden.
	2. Für die Bemessung und Konstruktion von Stahlverbundbrücken gilt der DIN-Fachbericht 104 (Ausgabe März 2009). Bei Anwendung des DIN-Fachberichts ist das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. Für die Einwirkungen auf Brücken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe März 2009) unter Berücksichtigung der zusätzlichen Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13).
	Anlage 2.5/9
	Anlage 2.6/1
	F 60
	F 90


